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Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Wörrstadt und die Ortsgemeinden Armsheim, Ensheim, Gabsheim, Gau- 
Weinheim, Partenheim, Saulheim, Schornsheim, Spiesheim, Sulzheim, Udenheim, Vendersheim, Wallertheim und die Stadt Wörrstadt 

Am 21.01.2024 um 17.00 Uhr findet 
im ev. Gemeindehaus am Udenheimer 
Marktplatz (Eingang über den Rathaus-
hof, Wilhelmstraße 1) das Konzert Four-
Reasons mit Musik aus 12 Jahrhunder-
ten statt. Marianne Steinmetz, Sopran, 
Sandra Stark, Alt, Werner Schüßler, 
Tenor, und Klaus Brantzen, Bariton, 

Weinmajestäten 
für 2024/2025 

gesucht

Weinkönigin 2023/2024 Lisa II.

Die Amtszeit von Weinkönigin Lisa II. 
wird mit der Eröffnung des Saulheimer 
Weinfestes am 31. Mai 2024 enden. 
Für die kommende Amtszeit sucht 
die Verbandsgemeinde turnusgemäß 
Nachfolger und Nachfolgerinnen. 
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Anmeldung der Kann-Kinder 
für den Besuch der Grundschule im Schuljahr 2024/2025

Laut Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen können Kann-Kinder,  
d. h. Kinder, die nach dem 31.08.2024 das sechste Lebensjahr vollenden, auf 
Antrag der Eltern und unter Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, 
zum Schulbesuch im Schuljahr 2024/2025 aufgenommen werden.
Die Anmeldung findet an folgenden Tagen statt:
Grundschule Armsheim
Mittwoch, 14.02.2024, 8.30 – 11.30 Uhr
Grundschule Partenheim
Mittwoch, 07.02.2024, 8.30 – 11.30 Uhr
Grundschule Saulheim
Donnerstag, 15.02.2024, 8.00 – 11.00 Uhr
Grundschule Schornsheim
Donnerstag, 15.02.2024, 8.30 – 12.00 Uhr
Grundschule Wallertheim
Donnerstag, 15.02.2024, 8.30 – 11.30 Uhr
Grundschule Wörrstadt
Donnerstag, 15.02.2024, 9.00 – 12.00 Uhr
Folgende Unterlagen sind bei der Anmeldung vorzulegen:
- die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch 
- eine Bescheinigung über den Kindergartenbesuch
-  Nachweis Masernimpfschutz (Impfpass oder ärztliche Bescheinigung oder 

Bescheinigung von KiTa oder Gesundheitsamt, dass Impfschutz vorliegt, 
oder ärztliche Bescheinigung, dass Impfungen nicht möglich sind)

Die Grundschulen der Verbandsgemeinde Wörrstadt

Wir laden die Bürgerinnen und Bürger 
aus den Ortsgemeinden Gabsheim, 
Partenheim, Saulheim und Udenheim
am Mittwoch, den 17. Januar 2024 

um 18.00 Uhr
in die Neubornhalle Wörrstadt, 

Jahnstraße 15, 
ein, um ihnen die Ergebnisse aus dem 
Hochwasser- und Starkregenvorsorge-
konzept vorzustellen und ihre Fragen 
zu beantworten. 
Durch den Abend begleiten die Fach-
planer und Fachplanerinnen des Inge-
nieurbüros Becker aus Bad Neuenahr-
Ahrweiler sowie die Verantwortlichen 
der Verbandsgemeinde Wörrstadt. 
Für alle Interessierten, die an diesem 
Abend nicht teilnehmen können, wird 
es die Informationen auch auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde 
Wörrstadt unter www.vgwoerrstadt.de 
geben.
Eine Anmeldung zum Informations-
abend ist nicht erforderlich. Wir freu-
en uns jedoch – zwecks Einschätzung 
der Bestuhlung sowie der räumlichen 
Schwerpunkte – über eine kurze  

Was tun gegen die Gefahr von  
Starkregen und Hochwasser?

Informationsabend zum Maßnahmenkonzept für die VG Wörrstadt

E-Mail an dagmar.schmitt-thomas@ 
vgwoerrstadt.de mit Angabe der Perso-
nenzahl und aus welcher Ortsgemein-
de Sie kommen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Vorabinformation für alle Bürgerin-
nen und Bürger aus den Ortsge-
meinden Schornsheim und Spies-
heim sowie aus der Stadt Wörrstadt:
Die Informationsveranstaltung für die-

se Ortslagen wird am 21. Februar 2024 
um 18.00 Uhr stattfinden, ebenfalls in 
der Neubornhalle. Aufgrund des regen 
Gesprächsbedarfs bei der 1. Veran-
staltung im November 2023 haben wir 
für die noch ausstehenden 7 Ortslagen 
zwei Termine vorgesehen, um allen 
Fragen ausreichend gerecht werden 
zu können. Foto: D.S.-T.
Fachbereich Bauen und Umwelt

1250 Jahre Udenheim
FourReasons – Musik aus 12 Jahrhunderten

bieten vokale und instrumentale Mu-
sik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Neben den Stimmen erklingen diverse 
Instrumente: Zupf- und Streichpsalter, 
Schellentrommel, Geige, Cello, Klavier, 
Mandoline, Mandola, Bouzouki, Flöten, 
Gitarren, Akkordeon, Harfe, Whistle 
und Keyboard. Fortsetzung Seite 5



Notdienste

Bürgerservice

Agendabüro der VG Wörrstadt 
Sprechstunde Do 15-17 Uhr 06732 601-2331 
bis auf Weiteres nur per E-Mail zu erreichen 
agenda2030@vgwoerrstadt.de

Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst Mobile 
Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem  
lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen 
kinderhospiz@mainzer-hospiz.de  06131 235531

Arbeitslosencafé Wörrstadt 
Kontakt und Beratungsstelle der Ev. Kirche 
im ev. Gemeindehaus, Hermannstraße 45, Wörrstadt 
Di 13-20 Uhr, Do 16-18 Uhr, Fr 8-14 Uhr sowie n.V. 06732 962864

AWO Betreuungsverein Alzey-Worms e.V. 
Gesetzl. Betreuung von alten, psychisch kranken  
und behinderten Menschen u. anderen Personengruppen,  
Beratung zu Betreuungs- u. Vorsorgevollmacht 
Hellgasse 20, Alzey, awo-btv-alzey@t-online.de 06731 10459

 
Humboldtstraße 1; www.bibliothek-woerrstadt.de;  

 
Mo 13-18 Uhr, Di 9.30-12 u. 13-16 Uhr;  
Mi 12.15-14.15 Uhr, Do 9.30-12 u. 13-18 Uhr 06732 917430

Bücherei im Bonihaus Wörrstadt 
 

www.eopac.net/Bonihaus/, buecherei-im-bonihaus@gmx.de 

Bücherei Saulheim 
KÖB St. Bartholomäus, Weedengasse 4;  0160 99873899 
https://bistummainz.de/buecherei/saulheim, koebsaulheim@web.de 

Bücherei Sulzheim 
 

www.bistummainz.de/buecherei/sulzheim, info-koeb-sulzheim@web.de 
 

So 10-12.30 Uhr

Caritaszentrum Alzey 
Obermarkt 25, Alzey, info@caritas-alzey.de  

 
Sprach- & Familienpatenschaften 06731 941597 
Beratungsstelle für Frauen  
in Schwangerschaft und Notsituationen 06731 5487660 

 
Beratungszentrum für Eltern, Kinder u. Jugendliche,  
Erwachsene, Paare, Suchtkranke, Schwangere 06731 9503-0 
Schloßgasse 14, Alzey,  
info.rheinhessen@regionale-diakonie.de, www.dwwa.de 

 
Tel. Beratungs-/Gesprächsangebot, Mo-Fr 12-14 Uhr 06731 996814 
Tel. Migrationsberatung, Mo-Fr 10-12 Uhr 06241 9202917

EUTB Alzey 
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit  
drohender Behinderung (auch seelisch) sowie deren Angehörige 
Di-Fr 9.30-16 Uhr 06731 4709721 
info@eutb-alzey.de, www.eutb-alzey.de

Flüchtlingshilfe VG Wörrstadt 
Café Willkommen (in Räumen des Arbeitslosencafés),  
Ev. Gemeindehaus Wörrstadt, Hermannstr. 45,  

 

Frauennotruf Alzey 
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen  
Notruf und Beratung 
Ansprechpartnerinnen: Regina Mayer, Ronja Scheu 
Telefonzeiten: Di 10-12 Uhr, Do 14-16 Uhr 06731 4841241 
Ernst-Ludwig-Str. 43, Alzey, alzey@frauenzentrumworms.de

Fundtiere, Hunde 
Tierschutz Wörrstadt - Hunde suchen ein Zuhause e.V. 
Sulzheimer Straße 2, Wörrstadt, hundekontakt@aol.com  
Mobil: 0177 6905712 06732 62982

Fundtiere, außer Fundhunde 
Tierschutz Bingen e.V. 
Aspisheimer Weg 26, Grolsheim, tierheim@tierschutz-bingen.de 
Mobil: 01575 3221728 (8-18 Uhr) 06727 8750 

Gemeindeschwester plus 
Carmen Mitsch  06732 9336870 

 
Rheingrafenstraße 4-6, Wörrstadt

Generationenbeauftragte der VG Wörrstadt 
Susanne Schwarz-Fenske,  
Sprechzeit n. tel. Absprache 06732 601-1341 
susanne.schwarz-fenske@vgwoerrstadt.de

Gleichstellungsbeauftragte der VG Wörrstadt 
Christine Geiger, VG-Verwaltung, Raum 233 
Sprechstunde am 1. Do/Monat von 17-18 Uhr, 06732 601-2331 
oder nach tel. Vereinbarung 06732 9645280 
gleichstellungsbeauftragte@vgwoerrstadt.de

Hospizverein DASEIN e.V., Alzey 
Koordinatorin Ruth Hammer 0175 7284554 
Gerda Pusch   06733 6087 
hospizverein.dasein@gmx.de, www.hospizverein-dasein.de

Integrationsfachdienst für 
 

Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V. 
Berufsbegleitender Dienst 06731 6762 
Psychosoziale Beratung 06731 1621 
Schloßgasse 15, Alzey, www.alzey-teilhabe.de

Interessen-Verband Unterhalt u. Familienrecht e.V. 
(ISUV) 
Kontakt über Antje Hertel 06732 8338

Jugend- und Drogenberatungsstelle 
Schloßgasse 11, Alzey, info@drogenberatung-alzey.de 06731 1372

 
Martin Lauterbach, Sprechzeit n. tel. Absprache 06732 601-2252

 
 

Fr 15-18 Uhr nur Annahme von Sachspenden, wie Kleidung u. Geschirr 
Ort: Große-Albanus-Straße 1, Wörrstadt 
Kontakt: kleidereck-woerrstadt@web.de

Landwirtschaftliche Familienberatung 
 

Hilfe bei wirtschaftlichen u. familiären Problemen 0631 3642203 
info@lfbk.de, www.lfbk.de

 
 

Menschen und deren Angehörige. Hausbesuche möglich.  
Rheingrafenstr. 4-6, Wörrstadt, Ansprechpartner:  
Sabine Theis 06732 93294-84 

 
Sonja Agouzoul-Hill 06732 93294-95 

 
Christina Schmidt 06732 9518024 

SAPV von Kindern und Jugendlichen 
Med. Versorgung von Familien mit nicht heilbaren, fortschreitenden 
und weit fortgeschrittenen Erkrankungen im eigenen Zuhause 
kinderpalliativteam@mainzer-hospiz.de 06131 6362568

 
Schiedsmann ist Hans Philipp Schmitt.  
Sprechstunde n. tel. Absprache mit Nicola Kayser 06732 601-3301 
schiedsamt@vgwoerrstadt.de

Schuldnerberatung  
Tel. Sprechzeiten: Mo-Do 8-8.30 Uhr, Fr 9.30-10 Uhr 06731 9699-11 
Albiger Str. 33, Alzey 
schuldnerberatung@kv-alzey.drk.de, www.kv-alzey.drk.de

Schutzverband für Impfgeschädigte e.V. 
Kontakt- und Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz 
Sprechzeiten n. vorheriger tel. Vereinbarung  0671 44515 
www.impfschutzverband.de

Seniorensicherheitsberater 
Kontakt über die Generationenbeauftragte der VG Wörrstadt

Sozialberatung f. Flüchtlinge u. Ehrenamtsbegleitung 
der Caritas Worms i.A. der VG Wörrstadt 
Büro: Neubornschule, Obere Schulstr. 16, Wörrstadt 
Termine n. Absprache, Handy u. signal messenger 0171 2672159 

 
andrea.rinke-bachmann@caritas-worms.de

Sozialpsychiatrischer Dienst  
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Beratung und Betreuung von psychisch kranken Menschen  
und deren Kontaktpersonen, An der Hexenbleiche 36, Alzey,  
Infos und Terminvereinbarung, Mo-Fr 8.30-12 Uhr 06731 408-7090 

oder per E-Mail: haas.anita@alzey-worms.de 
Sprechstunde für Bürger der VG Wörrstadt 
Jeden 2. oder 3. Di/Monat von 14-16 Uhr  
i. d. VG-Verwaltung Wörrstadt, Zum Römergrund 2-6 
Anmeldung erwünscht unter  06731 408-7090 
oder E-Mail: haas.anita@alzey-worms.de

 
Angebote für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung 
Aufnahme und Beratung  06131 3042914077 
www.nrd.de, info@nrd.de

TAFEL Alzey e.V. 
Friedrichstr. 3, Alzey, Büro: Mo-Fr 8.30-16 Uhr,  
Ausgabe: Mo-Fr 14-16 Uhr (Tafel-Cards: 15-16 Uhr) 06731 5471360 
info@tafel-alzey.de, www.tafel-alzey.de

Tagesstätte für psychisch beeinträchtigte Men-
schen 
Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V. 
„Oase“, Schloßgasse 15, Alzey, www.alzey-teilhabe.de 06731 3599

THW Ortsverband Wörrstadt 
Sophie-Opel-Straße 15, Wörrstadt 06732 9643-50 
Einsatzhandy 24h: 0174 3388039

 
in Kooperation mit Hospizverein Dasein e.V. Alzey und Caritas 

 
Kontakt/Anmeldung: Ilsemarie Zeitinger, Trauerbegleiterin 06732 4448

VdK Kreisverband Alzey 
Hilfe in sozialen Fragen 06731 5487970  
Spießgasse 77, Alzey, kv-alzey@rlp.vdk.de

 
Wir helfen Kriminalitätsopfern; Bundesweite Notruf-Nr.  116006 
Außenstelle Alzey-Worms 0162 3343103 
alzey-worms@mail.weisser-ring.de

 

 
 

•  Grün-Sammelplatz 

___________________________________________________________

Fibromyalgie-SHG Alzey und Umgebung 
Infos:  
Daniela Destradi   06241 594675 
Marlene Rothenmeyer  06734 961177

Frauenselbsthilfe Krebs e.V. 
 

Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 06731 43565

 
Gruppenabend Mi 19.30 Uhr 
Ev. Gemeindehaus, Hermannstr. 45, Wörrstadt 
Kontakt: Diakon. Werk, Suchtberater Peter Haag 06731 9503-0

Prostata-Selbsthilfegruppe Sprendlingen u.U. e.V.
1. Do/Monat um 18 Uhr, ev. Gemeindehaus Sprendlingen  
1. Vors. Heinz-Walter Roth 06130 6427 
SHG-Sprendlingen@gmx.de

 
Ev. Gemeindehaus Jugenheim/Rhh., Hintergasse 19 
immer Mi ab 19 Uhr, Kontakt: www.shg-rueckenwind.de,  
paul-rueckenwind@t-online.de 0176 98630649

SHG für Angehörige u. Bezugspersonen  

Jeden 2. Mo/Monat ab 18.30 Uhr  
Kardinal-Volk-Haus, Kirchenplatz 8, Alzey 06733 6843

SHG für Menschen mit Depression 
Mehrgenerationenhaus,  

Schloßgasse 13, Alzey; wegen der Corona-Pandemie:  
Voranmeldung per E-Mail: shgdepressionalzey@gmx.de  
oder per WhatsApp 01590 8181580

SHG für PTBS und Trauma 
Jeden 2. Mi/Monat um 18 Uhr,  
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Voranmeldung: info@kiss-mainz.de                   oder 06131 210774

Polizei...........................................................................................110

Notruf / Feuer.......................................................................112

.............19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst.................................01805 666007
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich     und 0800 111-0222

..........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Abwasserbeseitigung
............................ 0171 3725836 

Bei Verstopfungen in Kanalhausanschlüssen
wenden Sie sich bitte direkt an ein Reinigungsunternehmen.

Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey 
Entstörungsdienst.......................................................0800 1848800 

Erdgasversorgung

für die Gemeinden Armsheim, Gabsheim, Gau-Weinheim, Saulheim, 
Schornsheim, Sulzheim, Udenheim, Wallertheim, Wörrstadt
bei Störfällen................................................................0800 0793427

für die Gemeinde Partenheim
Entstörungsdienst.......................................................0800 1848800

Außerhalb der Dienstzeit Rufweiterschaltung
Entstörungsdienst.......................................................06135 6500
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VG Wörrstadt 

Bürgermeister Markus Conrad 
Zum Römergrund 2 - 6, 55286 Wörrstadt
Telefon Verwaltung 06732 601-0
Telefax Verwaltung 06732 62747
Telefon Bürgerbüro 06732 601-1300
Telefax Bürgerbüro 06732 601-81300
Internet: https://www.vgwoerrstadt.de
E-Mail: info@vgwoerrstadt.de

nach Terminvereinbarung:
Montag von 8.30 – 12.30 und 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag von 7.00 – 16.00 Uhr (ohne Termin)
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 8.30 – 12.30 und 14.00 -19.00 Uhr
Freitag von 8.30 – 12.30 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 – 13.00 Uhr

Montag von 8.30 – 12.00 Uhr
Dienstag von 7.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 8.30 – 12.00 und 14.00 – 19.00 Uhr
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr
Sprechstunde des Beigeordneten 
Jean Sebastien Larro
Dienstag von 15.00 – 16.00 Uhr 
unter Telefon 0176 70033356

Die Verantwortung für den amtlichen Teil trägt die 
Verbandsgemeindeverwaltung.

Fortsetzung vom Titel
Weinmajestäten für 2024/2025  
gesucht
Zwei Majestätenämter sind zu vergeben. Die Bewer-
berinnen und Bewerber müssen in der Verbands-
gemeinde Wörrstadt wohnen, das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und ledig sein. Als „Botschafter“ der 
VG, unserer Gemeinden und der Stadt sowie unse-
rer Winzerschaft sollten die künftigen Weinmajestä-
ten über ein sicheres Auftreten verfügen und, das ist 
natürlich unerlässlich, eine intensive Beziehung zum 
Produkt Wein haben. 
Dieses Ehrenamt bietet jungen, weinbegeisterten 
Menschen die Möglichkeit, interessante Erfahrungen 
und Kenntnisse für das weitere Leben zu sammeln. 
Die Majestäten werden in Rheinhessen und manch-
mal auch darüber hinaus zu Weinfesten, Umzügen, 
Messen, Empfängen, Hoffesten der Winzerbetriebe 
etc. gehen und dabei viele interessante Menschen 
und Gegenden kennenlernen.
Für die Amtszeit wird ein Kleidungskostenzuschuss 
sowie für jeden öffentlichen Einsatz eine Aufwands-

VG-Busje –  
Bürgerbus der Verbandsgemeinde

Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde (VG- 
Busje) fährt Personen der Verbandsgemeinde, 
die nicht mehr selber fahren wollen/können bzw. 
keine andere Fahrmöglichkeit haben, zu Ärzten/ 
-innen, Physiotherapeuten/-innen, zum Einkauf, 
zur Apotheke, zum Café etc. (nur innerhalb der 
Verbandsgemeinde).
Wir fahren auch zu Ärzten und Therapeuten 
nach Alzey. Montags eine Fahrt am Vormittag 
und eine Fahrt am Nachmittag. Freitags eine 
Fahrt am Vormittag. Natürlich auch jeweils 

Anmeldung auch hierfür zu den unten ge-
nannten Zeiten.

Anmeldung der Fahrt:
      Tel. 06732 601-555

Fahrtage:
      Mi   8 – 13 Uhr 

buergerbus@vgwoerrstadt.eu

Die Fahrten werden von ehrenamtlichen Fahrer/ 
-innen kostenlos durchgeführt.

Lokale Agenda 2030
 

Agendabüro: Dr. Petra Gruner-Bauer, Tel. 0160 7076074, agenda2030@vgwoerrstadt.de 
 Miriam Stemmler, Tel. 06732 601-3092,  

miriam.stemmler@vgwoerrstadt.de (Donnerstagvormittag)

Weitere Infos unter www.vgwoerrstadt.de.

V.i.S.d.P.  Dr. Petra Gruner-Bauer, Agendabüro der VG Wörrstadt

Neue Agendagruppe Frauen 60+
„Jetzt kommen wir“
Der Ruhestand kommt demnächst oder ist sogar schon da – und was kommt jetzt? Hast du dir diese Frage 
auch schon gestellt? Gemeinsam wollen wir Antworten finden.
Unser Vorschlag: Wir wollen uns mit dir und anderen Gleichgesinnten treffen und in dieser neuen Agenda-
gruppe Ideen für gemeinsame Aktivitäten entwickeln. 
Zum Beispiel könnten wir (zunächst) 1x im Monat einen „Aktiv-Treff Frauen 60 “ durchführen. Dabei 
könnte es neben der Kommunikation und Geselligkeit auch um interessante Themen gehen: Was kann 
ich für meine Persönlichkeitsentwicklung tun? Wie kann ich mich weiterbilden? Welche Talente habe ich 
und welche schlummern vielleicht noch in mir? Was wollte ich schon immer mal machen? Wie kann ich 
nachhaltig(er) leben? Welche Wohnformen bieten sich für mich an? Wie kann ich mobil sein und bleiben? 
Spricht dich das an? Dann laden wir dich herzlich ein zum 1. Treffen der „Agendagruppe  
Frauen 60+  

Infos und Anmeldung bis 24. Januar 2024 bei Ina Köhler, i.koehler@vodafone.de oder bei Ingrid Motz, 
Tel. 06732 6006103.
Wir wünschen viel Schwung fürs neue Jahr und freuen uns, dich kennenzulernen.
Ina Köhler und Ingrid Motz

Generationenbüro der Verbandsgemeinde Wörrstadt

 
 

Ma(h)lzeit für Seniorinnen und Senioren im Bonifatiushaus
Der gemeinsame Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren im Bonifatiushaus in Wörrstadt findet wieder 
am Freitag, den 19. Januar, um 11.30 Uhr statt. Die Ma(h)lzeit ist ein Angebot in Zusammenarbeit mit 
den Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Wörrstadt, der Gemeindeschwester  und der 
Generationenbeauftragten der Verbandsgemeinde. Der Mittagstisch ist kostenfrei, wobei Sie gerne etwas 
spenden können. Zur Planung bitten wir um Ihre Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 17. Januar, 
bei Brigitte Friedrich, Tel. 06732 5106 oder bei der Gemeindeschwester , Carmen Mitsch, Tel. 06732 
9336870. Wir freuen uns, wenn viele Seniorinnen und Senioren aus der gesamten Verbandsgemeinde 
dieses Angebot nutzen.

Altersgerechtes Bauen und Wohnen – ein Gewinn an Lebensqualität  
und Komfort für alle Generationen

Nächster Beratungstermin am 18. Januar 2024

Architektinnen und Architekten der Landes-
beratungsstelle „Barrierefrei Bauen und Woh-
nen“ geben Ihnen entsprechende Hinweise 
bei der Planung von Baumaßnahmen, aber 
auch zu Umbauten, Modernisierungen oder 
möglichen Hilfsmitteln, die nachgerüstet wer-
den können. Zudem informieren sie über ent-
sprechende finanzielle Fördermöglichkeiten 
und beraten Bauherren bei der Planung von 
Neubauten. 
Der nächste Beratungstermin findet am Don-
nerstag, den 18. Januar von 14 bis 17 Uhr 
statt. Eine vorherige Anmeldung bei der Ge-
nerationenbeauftragten unter Telefon 06732 
601-1341 ist erforderlich.

Foto: Gartengestaltung Schwegmann GmbH
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entschädigung gezahlt. Die Majestäten erhalten eine 
Amtsschärpe, ein Amtsglas sowie Autogrammkarten. 
Außerdem erhalten die Dame/n eine Krone und der 
Herr/die Herren ein Weinzepter für die Dauer der 
Amtszeit.
Wer Interesse hat, die Verbandsgemeinde Wörrstadt 
2024/2025 als Weinmajestät zu repräsentieren, be-
wirbt sich bitte schriftlich bei: Verbandsgemeinde 
Wörrstadt, Svenja Hammen, Zum Römergrund 2-6, 
55286 Wörrstadt. Für Fragen steht Frau Hammen 
unter Tel. 06732 601-3082 gern zur Verfügung. 
Text: Sv.H./Foto: VG

Sitzung des Ausschusses 
für Zentrales und Finanzen
Am Donnerstag, 18. Januar 2024, sowie (bei Bedarf) 
am Dienstag, 23. Januar 2024, findet jeweils um 
19.00 Uhr eine Sitzung des Ausschusses für Zent-
rales und Finanzen im 2. Stock der VG-Verwaltung, 
Zimmer 324/326, Zum Römergrund 2-6, 55286 Wörr-
stadt, statt.
Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Begrüßung
2.  Bestellung eines/r Schriftführers/-in gemäß § 41 

(1) GemO
3.  Beratung und Beschlussfassung über den Haus-

haltsplan und die Haushaltssatzung 2024 sowie 
den Investitionsplan mit Anlagen

4.  Beratung und Beschlussfassung über den Stel-
lenplan 2024

5. Mitteilungen und Anfragen.
Im Anschluss haben die Zuhörer/-innen bis zu 15 Mi-
nuten Gelegenheit, Fragen gemäß § 16a der GemO 
zu stellen.

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Ab sofort können für die am 9. Juni 2024 stattfinden-
den Kommunalwahlen die Formulare und Vordrucke 
für Ratswahlen und Direktwahlen im Kommunalwahl-
portal unter www.kommunalwahl-rlp.de – Parteien 
und Wählergruppen heruntergeladen werden.
Des Weiteren sind unter dieser Rubrik zusätzliche 
Informationen für Wahlvorschlagsträger zum Down-
load bereitgestellt.
Darüber hinaus ist zwischenzeitlich das Wahlvor-
schlagsportal aktiviert worden. Sie können hier 
• die Niederschrift der Aufstellungsversammlung,
•  den Wahlvorschlag für die Verbandsgemeinde-, 

Ortsgemeinde-, Stadt-  bzw. Ortsbeiratswahl so-
wie 

•  alle notwendigen Erklärungen der Bewerbenden
digital erstellen, ausdrucken und die erforderlichen 
Unterschriften anbringen. Der Wahlvorschlag muss 
bis spätestens 22.04.2024, 18.00 Uhr, in Papierform 
bei der Verbandsgemeinde Wörrstadt eingereicht 
werden. Die erfassten Daten werden in diesem Ver-
fahren zusätzlich in elektronischer Form an die Ver-
waltung übermittelt, sodass eine manuelle Erfassung 
der Wahlvorschläge dort nicht nötig ist und Fehler-
quellen vermieden werden können. 
Sie benötigen zur Nutzung dieses Wahlvorschlags-
portals ein Benutzerkonto, das zunächst durch die 
zuständigen Sachbearbeitenden der Verbandsge-
meindeverwaltung erstellt werden muss. Sofern Sie 
Interesse an der Anwendung dieser Funktion haben, 
setzen Sie sich bitte mit den nachfolgend angegebe-
nen Mitarbeitenden in Verbindung:
Andreas Rehbein, Telefon 06732-6013281, E-Mail: 
andreas.rehbein@vgwoerrstadt.de oder Sylvia 
Heeb, E-Mail: sylvia.heeb@vgwoerrstadt.de, Telefon 
06732-6013272.  
Sie erhalten von dort den Link zum Wahlvorschlags-
portal, eine Benutzerkennung und ein Passwort per 
E-Mail zugesandt. 
Für die Einreichung des Wahlvorschlages für die 
Direktwahlen wird eine digitale Übermittlungsmög-
lichkeit leider nicht angeboten. In diesem Fall sind 
die ausgefüllten Formulare in Papierform bis zum 
22.04.2024, 18.00 Uhr, einzureichen. 

Fundsachen vom Dezember 2023
Im Fundbüro der Verbandsgemeindeverwaltung sind 
im Dezember 2023 folgende Gegenstände abgege-
ben worden, die nach telefonischer Terminabspra-

che (06732 601-1300) oder einer Terminbuchung auf 
unserer Homepage im Bürgerbüro abgeholt werden 
können:
1 Autoschlüssel, 2 einzelne Schlüssel, 2 Schlüssel-
bunde, 1 Kinderschal, 1 USB-Stick. 

Pflanzschema Schaugarten
Umgestaltung der Außenanlagen des Haupt-
gebäudes der Verbandsgemeinde Wörrstadt 
und Herstellung eines Schaugartens für alle

Foto: T.J.

Die Fertigstellung des Schaugartens nähert sich dem 
Ende. Bald können Sie eine Idee eines Gartens se-
hen und diesem bei seinem dynamischen Wachsen 
zusehen. Welche Pflanze zieht wann ein, wird die-
se genau an der gleichen Stelle wieder auftauchen 
oder wird sie sich anders versamen? Welche Pflanze 
wird sich wo besser durchsetzen? Wer findet wo sein 
Optimum? Zu jeder Pflanze erhalten Sie eine klei-
ne Tafel mit Informationen. Wir werden auf unserer 
Website die Entwicklung mitverfolgen und laden Sie 
herzlich ein, hin und wieder mal drauf zu schauen 
und auch gerne unseren Schaugarten persönlich zu 
besuchen.
Aufgrund der Pflanzenauswahl folgen wir den Emp-
fehlungen des Bundes Deutscher Staudengärtner, 
eine mineralische Mulchschicht zu nutzen. Diese 
wurde mit einer maximalen Körnung von 16 mm, 
farblich passend zu den Pflastersteinen, ausgewählt. 
Wenn dann die gesamte Außenanlage fertiggestellt 
ist, ergibt sich ein Gesamtbild, auch mit dem Techni-
schen Rathaus. In ein bis maximal zwei Jahren sind 
die Pflanzflächen dicht bewachsen und der Schotter-
mulch dient dann vor allem dem Verdunstungsschutz 
in unseren heißen Sommern, ist jedoch kaum mehr 
sichtbar. Wir werden die Pflegeintensität beobachten, 
protokollieren und natürlich auch unseren Bürgerin-
nen und Bürgern zur Verfügung stellen.
Aischa Habeck, ILEK-Managerin
Fachbereich Bauen und Umwelt

Armsheim 

Ortsbürgermeister Arno Krätschmann
Sprechstunden:
Montag von 19.00 – 20.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Telefon: 06734 1351 (während d. Sprechstunden)
E-Mail: buergermeister@armsheim.de
1. Beigeordneter Hans-Joachim Reitz
(Umwelt, Friedhof, Bauhof)
Mittwoch von 17.00 – 18.30 Uhr
Telefon: 06734 1351
E-Mail: hans-joachim.reitz@armsheim.de
Beigeordnete Constanze Bräuer
(Kultur, Jugend, Senioren, Sport, Kita)
Freitag von 11.00 – 12.00 Uhr
E-Mail: constanze.braeuer@armsheim.de

Montag bis Donnerstag von 9.00 – 11.00 Uhr
und Mittwoch von 17.00 – 19.00 Uhr
Rathaus, Bahnhofstraße 17, 55288 Armsheim
Telefon: 06734 352
Telefax: 06734 962650

Internet: www.armsheim.de
E-Mail: gemeindebuero@armsheim.de
Schredderplatz der Ortsgemeinde Armsheim:

Vom 16. November 2023 – 15. März 2024 ist der 
Schredderplatz mittwochs von 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
und samstags von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr geöffnet.

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Neujahrsempfang in Armsheim
Am Sonntag, den 14. Januar 2024 lädt die Ortsge-
meinde alle Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrs-
empfang in das Dorfgemeinschaftshaus ab 11.00 Uhr 
ein. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Imbiss.
Arno Krätschmann
Ortsbürgermeister

Ensheim 

Ortsbürgermeister Stefan Haßler
Sprechstunden:
Mittwoch von 19.00 – 20.00 Uhr
Gemeindebüro, Hahnengasse 16, 55232 Ensheim
Telefon: 06732 937506
Internet: www.ensheim-rheinhessen.eu
E-Mail: buergermeister@ensheim-rheinhessen.eu

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Gabsheim 

Ortsbürgermeister Heribert Müller
Sprechstunden:
Dienstag von 18.30 – 19.30 Uhr
Gemeindebüro, Hauptstraße 6, 55288 Gabsheim
Telefon: 06732 3306
Internet: www.gabsheim.de
E-Mail: verwaltung@gabsheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Gau-Weinheim 

Ortsbürgermeister Hans-Bernhard Krämer
Sprechstunden:
Freitag von 18.30 – 20.00 Uhr
Rathaus, Sportfeldstraße 14 a, 55578 Gau-Weinheim
Telefon: 06732 2558 oder 0160 5966800
Internet: www.gau-weinheim.de
E-Mail: ortsgemeinde@gau-weinheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Partenheim 

Ortsbürgermeister Marcus Lüppens
Sprechstunden:
Montag und Donnerstag von 18.00 – 19.00 Uhr
Rathaus, Schmiedgasse 7, 55288 Partenheim
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Telefon: 06732 2565
Internet: www.partenheim.de
E-Mail: obgm.partenheim@t-online.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Partenheimer  
Neujahrsempfang 2024
Das neue Jahr beginnen wir auch 2024 in der Ge-
meinde Partenheim wieder ganz traditionell mit einer 
kleinen Feier. Hiermit lade ich alle Partenheimerin-
nen und Partenheimer ganz herzlich zum Neujahrs-
empfang 2024 am 14.01.2024 um 11.30 Uhr in die 
St. Georgenhalle ein. 
Zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern des 
Gemeinderates würde ich mich sehr freuen, wenn 
Sie mit uns bei einem Umtrunk auf das neue Jahr 
anstoßen. Im Laufe der Veranstaltung gebe ich ger-
ne wieder einen kurzen Jahresrückblick 2023 sowie 
einen Ausblick auf das Jahr 2024. Für Gesprächs-
stoff ist also gesorgt. 
Leisten Sie uns am 14.01.2024 Gesellschaft und las-
sen Sie uns gemeinsam das neue Jahr in Partenheim 
willkommen heißen. Ich freue mich auf Sie.
Ihr Marcus Lüppens, Ortsbürgermeister

Saulheim 

Ortsbürgermeister Martin Fölix
Sprechstunden:
Mittwoch von 14.00 – 17.00 Uhr 
1. Beigeordneter Klaus Semmler
Donnerstag von 16.00 – 17.00 Uhr
Beigeordnete Kathrin Oehler
Donnerstag von 14.30 – 15.30 Uhr
Beigeordneter Mario Dechent
Freitag von 13.00 – 15.00 Uhr
Seniorenbeauftragter Wolfgang Rüttgens
Donnerstag von 15.00 – 17.00 Uhr
Während der Sprechzeiten telefonisch erreichbar:
Telefon: 06732 918511

Montag, Dienstag und Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch von 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 – 17.00 Uhr
Rathaus, Auf dem Römer 8, 55291 Saulheim
Telefon: 06732 5075, Telefax: 06732 64069
Internet: www.saulheim.de
E-Mail: info@saulheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Neujahrsempfang  
der Ortsgemeinde Saulheim
Am Sonntag, den 14. Januar 2024 um 14.00 Uhr la-
den wir zum Neujahrsempfang ins Bürgerhaus, Am 
Westring 4, ein. Wir werden u. a. über das vergan-
gene Jahr berichten und informieren, was 2024 alles 
geplant ist. Außerdem möchten wir zu diesem An-
lass einige verdiente Bürgerinnen und Bürger sowie 
Sportlerinnen und Sportler ehren. Das Programm 
wird musikalisch umrahmt von der Musikvereinigung 
Saulheim, den Rheinkehlchen sowie dem Saulheimer 
Jägerchor. Den Abschluss machen die Sternsinger. 
Im Anschluss laden wir unsere Gäste zum gemüt-
lichen Beisammensein ein.
Martin Fölix, Ortsbürgermeister

Seniorenfastnachts-Sitzung
Am Sonntag, den 28. Januar 2024 laden wir alle Se-
niorinnen und Senioren zur Fastnachts-Sitzung um 
14.11 Uhr ins Bürgerhaus Saulheim ein.
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm 
mit Gesang, Tanz und Vorträgen. In der Pause gibt 
es Kreppel und Kaffee. Kommen Sie und feiern Sie 
gut gelaunt mit uns Fastnacht und sparen Sie nicht 
mit Applaus.

Auch in diesem Jahr bieten wir einen Fahrdienst an: 
13.20 Uhr Rathausplatz vor dem Brunnen, 13.30 Uhr 
Kita Rappelkiste, Jahnstraße und 13.40 Uhr Park-
platz Neupforte. Wir freuen uns auf zahlreiche Be-
sucherinnen und Besucher.
Martin Fölix, Ortsbürgermeister

Schornsheim 

Ortsbürgermeister Heiko Schmittbetz
Sprechstunden:
Montag und Freitag von 18.30 – 19.30 Uhr
Gemeindebüro, Kirchstraße 1, 
55288 Schornsheim
Telefon: 06732 3935 (Büro) oder 3376 (privat)
Internet: www.gemeinde-schornsheim.de
E-Mail: gemeinde@schornsheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Heckenrückschnitt
Wenn Hecken, Sträucher oder Bäume aus Ihrem 
Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum (Geh-
wege oder Straßen) oder in landwirtschaftliche Wirt-
schaftswege ragen, sollten diese noch bis Ende 
Februar zurückgeschnitten werden. Es ist darauf zu 
achten, dass eine lichte Höhe von 4,5 m eingehalten 
wird.
Hecken- und Grünschnitt kann nach vorheriger An-
meldung auf dem Schredderplatz der Ortsgemeinde 
gegen eine Gebühr abgegeben werden. 
Heiko Schmittbetz, Ortsbürgermeister

Spiesheim 

Ortsbürgermeister Hans Philipp Schmitt
Sprechstunden:
Montag von 17.30 – 19.30 Uhr
Gemeindebüro, Niederstraße 4, 
55288 Spiesheim
Telefon: 06732 1223
Mobil: 0151 12314309
Internet: www.spiesheim.de
E-Mail: buergermeister@spiesheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Sulzheim 

Ortsbürgermeister Ulf Baasch
Sprechstunden:
Montag von 18.30 – 19.30 Uhr
Rathaus, Hauptstraße 3,
 55286 Sulzheim
Telefon: 06732 62376
Internet: www.Sulzheim-rhh.de
E-Mail: gemeinde@sulzheim-rhh.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Termine Zukunft-Check Dorf
Am 12.01.2024 tagt die Arbeitsgruppe Kommunika-
tion und am 17.01.2024 das gesamte Plenum. Beide 
Veranstaltungen finden um 19.00 Uhr im Rathaus 
statt.
Ulf Baasch, Ortsbürgermeister

Udenheim 

Ortsbürgermeister Klaus Quednau
Sprechstunden:
Montag von 18.00 – 19.30 Uhr
Gemeindebüro, Wilhelmstraße 1, 55288 Udenheim
Telefon: 06732 4933, Internet: www.udenheim.de
E-Mail: buergermeister@udenheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Hundeanleinpflicht  
und deren Hinterlassenschaften
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass 
Hunde innerhalb unseres Dorfes angeleint sein müs-
sen. In der Gemarkung außerhalb des Ortes müssen 
Hunde umgehend und unaufgefordert angeleint wer-
den, wenn sich andere Personen nähern oder sicht-
bar werden.
Eigentlich ist es müßig, alle paar Monate darüber zu 
schreiben, und man sollte eigentlich davon ausge-
hen, dass Hundebesitzer bzw. -führer so verantwor-
tungsvoll sind, die Hinterlassenschaften ihrer vier-
beinigen Freunde aufzunehmen und in der grauen 
Tonne bzw. in den bereitgestellten Abfallbehältern 
zu entsorgen. Inzwischen nimmt es immer mehr zu, 
dass Hundehaufen auch innerhalb unseres Dorfes 
einfach auf der Straße bzw. den Bürgersteigen lie-
gen bleiben. Unabhängig davon, dass es sich hierbei 
um eine Ordnungswidrigkeit handelt, sollten wir doch 
alle froh sein, wenn wir uns auf unseren Straßen und 
Bürgersteigen relativ frei von „Tretminen“ bewegen 
können und nicht wie in manchen Großstädten bei 
jedem Schritt Gefahr laufen müssen, in diese Haufen, 
die aus purem Egoismus oder Bequemlichkeit liegen 
bleiben, zu treten.
Klaus Quednau, Ortsbürgermeister

Fastnacht 2024
Die Udenheimer Mehrzweckhalle ist aufgrund gra-
vierender Brandschutzmängel für größere Veran-
staltungen gesperrt. Nur Sport kann in Kleingruppen 
stattfinden. Daher findet in diesem Jahr keine Kinder-
fastnacht statt. Auch im Freien ist eine ähnlich ge-
artete Veranstaltung nicht umsetzbar; daher findet in 
diesem Jahr auch kein Fastnachtsumzug statt. Ich 
bitte um Verständnis.
Wenn der Haushaltsplan für 2024 seitens der Kreis-
verwaltung genehmigt ist, kann mit den Sanierungs-
arbeiten begonnen werden und es geht in die Aus-
schreibungsphase für die einzelnen Gewerke. Ob 
bereits 2025 in der Mehrzweckhalle wieder Veran-
staltungen stattfinden können, ist derzeit noch nicht 
absehbar.
Klaus Quednau, Ortsbürgermeister

Fortsetzung vom Titel
1250 Jahre Udenheim
FourReasons – Musik aus 12 Jahrhunderten
Der historische Bogen präsentiert gregorianische 
Gesänge der karolingischen Zeit, Minnelieder und 
Instrumentalstücke des Mittelalters, Tanzmusik der 
Renaissance, A-capella-Werke verschiedener Jahr-
hunderte, Folkmusik West- und Osteuropas sowie 
Liedvertonungen großer Lyriker.
Das evangelische Gemeindehaus bietet mit seiner 
Akustik und Atmosphäre einen angemessenen Rah-
men für das Konzert zur Abschlussveranstaltung des 
1250-jährigen Jubiläums, welches 2023 stattfand.
Der Eintritt ist frei! Foto: Wr.S.
Klaus Quednau, Ortsbürgermeister

Vendersheim 

Ortsbürgermeisterin Elfi Schmitt-Sieben
Sprechstunden:
Montag von 19.00 – 20.00 Uhr
Gemeindebüro, Hauptstraße 41, 55578 Vendersheim
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Telefon: 06732 951246 
Telefon (privat): 06732 963996
Mobil: 0176 53597655
Internet: www.vendersheim.de
E-Mail: info@vendersheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Satzung
zur Erhebung wiederkehrender Beiträge 

für den Ausbau  
der öffentlichen Verkehrsanlagen
der Ortsgemeinde Vendersheim

(Ausbaubeitragssatzung  
wiederkehrende Beiträge) 

vom 13.12.2023
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Vendersheim 
hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung  
(GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in seiner Sitzung 
vom 12.12.2023 folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§  1 Erhebung von Ausbaubeiträgen 
§  2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen 
§  3 Abrechnungsgebiete
§  4 Gegenstand der Beitragspflicht
§  5 Gemeindeanteil
§  6 Beitragsmaßstab
§  7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
§  8 Entstehung des Beitragsanspruches
§  9 Vorausleistungen
§ 10 Beitragsschuldner
§ 11 Veranlagung und Fälligkeit
§ 12 Verschonungsregelung
§ 13 Öffentliche Last
§ 14 Allgemeine Mitteilungspflicht
§ 15 Ordnungswidrigkeit
§ 16 Inkrafttreten
Anlagen

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1)  Zur Deckung der Investitionsaufwendungen für 
den Umbau und Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsanlagen erhebt die Ortsgemeinde Venders-
heim wiederkehrende Beiträge nach Maßgabe 
der §§ 10, 10 a KAG und Bestimmungen dieser 
Satzung. 

(2)  Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an 
Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der Er-
weiterung, dem Umbau oder der Verbesserung 
dienen, erhoben.

 1.  „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer 
vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauch-
baren, abgenutzten oder schadhaften Anlage 
in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürf-
nis genügenden Zustand.

 2.  „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Ver-
größerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile.

 3.  „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Ver-
änderung an der Verkehrsanlage.

 4.  „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur 
Hebung der Funktion, der Änderung der Ver-
kehrsbedeutung i. S. der Hervorhebung des 
Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch 
für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die 
nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) bei-
tragsfähig sind.

(4)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, 
soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 
a-c BauGB zu erheben sind.

(5)  Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden 
nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragser-
hebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden 
Beitragsaufkommen stehen.

§ 2

(1)  Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze sowie selbstständige 
Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbst-
ständige Fuß- und Radwege.

(2)  Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brücken-
bauwerke, Tunnel und Unterführungen mit den 
dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Auf-
wands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3
Abrechnungsgebiete

(1)  Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsan-
lagen des Gemeindegebiets der Ortsgemeinde 
Vendersheim bilden als einheitliche öffentliche 
Einrichtung das Ermittlungsgebiet (die Abrech-
nungseinheit).

(2)  Der Beitragsfähige Aufwand wird für die eine 
Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen 
nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in 
der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerb-
lich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzbaren 
Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche 
Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu ei-
ner in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrs-
anlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt 25 v. H.
§ 6 

Beitragsmaßstab
(1)  Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlä-

gen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollge-
schoss beträgt 10 v. H.

  Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind 
Vollgeschosse im Sinne der LBauO. Bei Ge-
bäuden, die vor Inkrafttreten der LBauO errichtet 
wurden, müssen die Mindesthöhen gemäß der 
Bauordnung nicht erreicht werden.

(2)  Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
 1.  In beplanten Gebieten die überplante Grund-

stücksfläche. Ist das Grundstück nur teil-
weise überplant und ist der unbeplante 
Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 
34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücks-
fläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 
ist ggf. entsprechend anzuwenden.

 2.  Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen:

   a)  Bei Grundstücken, die an eine Verkehrs-
anlage angrenzen, die Fläche von dieser 
bis zu einer Tiefe von 40 m.

   b)  Bei Grundstücken, die nicht an eine Ver-
kehrsanlage angrenzen, mit dieser aber 
durch einen eigenen Weg oder durch 
einen Zugang verbunden sind (Hinterlie-
gergrundstücke), die Fläche von der zu 
der Verkehrsanlage hin liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.

   c)  Grundstücksteile, die ausschließlich eine 
wegemäßige Verbindung darstellen, blei-
ben bei der Bestimmung der Grundstücks-
tiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

   d)  Sind die jenseits der nach a) und b) an-
geordneten Tiefenbegrenzungslinie liegen-
den Grundstücksteile aufgrund der Umge-
bungsbebauung baulich oder in ähnlicher 
Weise selbständig nutzbar (Hinterbebau-
ung in zweiter Baureihe) oder geht die tat-
sächliche bauliche, gewerbliche, industriel-
le oder ähnliche Nutzung der innerhalb der 
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücks-
teile über die tiefenmäßige Begrenzung 
nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich 
die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren 
Grenze der tatsächlichen oder tatsächlich 
zulässigen Nutzung.

 3.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Fest-
platz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder 
Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes lie-
genden Grundstückes oder Grundstückteiles 
vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden, die Fläche des Grundstückes 
– gegebenenfalls unter Berücksichtigung der 
nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung – 
vervielfacht mit 0,5.

(3)   Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
 1.  Für beplante Grundstücke wird die im Be-

bauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 
Vollgeschosse zugrunde gelegt.

 2.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumas-
senzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht 
festgesetzt, dafür aber die Höhe der bauli-
chen Anlagen in Form der Trauf- und First-
höhe, so gilt die durch 2,6 geteilte höchst-
zulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide 
Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige 
Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine 
Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der 
Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut 
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in 
der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen 
werden kaufmännisch zu vollen Zahlen auf- 
oder abgerundet.

 3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
   a)  die Zahl der auf den Grundstücken der 

näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse; ist ein Grundstück 
bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich 
verwirklichte Vollgeschosszahl höher als 
die in der näheren Umgebung, so ist die 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl 
zugrunde zu legen. 

   b)  bei Grundstücken, die mit einer Kirche 
bebaut sind, die Zahl von zwei Vollge-
schossen. Dies gilt für die Türme, die nicht 
Wohnzwecken, gewerblichen oder indust-
riellen Zwecken oder einer freiberuflichen 
Nutzung dienen, entsprechend.

 4.  Ist nach den Nr. 1-4 ein Vollgeschoss nicht 
feststellbar, so ist die tatsächlich vorhande-
ne Traufhöhe geteilt durch 2,6 anzusetzen, 
wobei Bruchzahlen kaufmännisch auf ganze 
Zahlen auf- oder abzurunden sind. Als Trauf-
höhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die 
Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

 5.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten 
tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Dauer-
kleingärten, Friedhöfe), wird bei vorhandener 
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollge-
schosse angesetzt, in jedem Fall mindestens 
jedoch ein Vollgeschoss.

 6.  Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen 
oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, 
soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tat-
sächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatz-
geschosse, mindestens jedoch ein Vollge-
schoss.

 7.  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich 
von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitrags-
flächen die Vorschriften entsprechend ange-
wandt, wie sie bestehen für

   a)  Grundstücke in Bebauungsplangebieten, 
wenn in der Satzung Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß getroffen 
sind,

   b)  unbeplante Grundstücke, wenn die Sat-
zung keine Bestimmungen über das zuläs-
sige Nutzungsmaß enthält.

 8.  Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder 
sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-
schosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl 
der Vollgeschosse nach den vorstehenden 
Regelungen.

 9.  Sind auf einem Grundstück mehrere Ge-
bäude mit unterschiedlicher Zahl von Voll-
geschossen zulässig oder vorhanden, gilt die 
bei der überwiegenden Baumasse vorhande-
ne Zahl.

(4)  Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Indust-
riegebieten werden die Maßstabsdaten (gewich-
tete Grundstücksflächen) um 20 v. H. erhöht. 
Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerb-
lich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten und inner-
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halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
(§ 34 BauGB). 

  Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähn-
licher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten 
und innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile (§ 34 BauGB) erhöhen sich die Maß-
stabsdaten um 10 v. H.

§ 7
 

(1)  Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 
dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage er-
schlossen sind, als auch von einer oder mehreren 
weiteren Verkehrsanlage(n) des Abrechnungsge-
biets erschlossen sind, werden nur mit 50 v. H. 
ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.

(2)  Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsan-
lagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach  
§ 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die 
Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschnei-
denden Grundstücksteile. 

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht jeweils mit Ablauf des 
31. Dezember für das abgelaufene Jahr.

§ 9
Vorausleistungen

(1)  Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von 
der Gemeinde Vorausleistungen auf wiederkeh-
rende Beiträge erhoben werden.

(2)  Die Vorausleistungen werden nach der voraus-
sichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr 
bemessen.

§ 10
Beitragsschuldner

(1)  Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grund-
stückes ist.

(2)  Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuld-
ner.

§ 11

(1)  Die wiederkehrenden Beiträge und die Voraus-
leistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides fällig, soweit 
nicht durch den Bescheid eine abweichende Fäl-
ligkeit festgesetzt wird.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:
 1. die Bezeichnung des Beitrages,
 2. den Namen des Beitragsschuldners,
 3. die Bezeichnung des Grundstückes,
 4. den zu zahlenden Betrag,
 5.  die Berechnung des zu zahlenden Betrages 

unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 
des Gemeindeanteils und der Berechnungs-
grundlagen nach dieser Satzung,

 6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
 7.  die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche 

Last auf dem Grundstück ruht, und
 8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3)  Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkeh-

render Beiträge können durch besonderen Be-
scheid (Feststellungsbescheid) festgestellt wer-
den.

§ 12
Verschonungsregelung

Die Ortsgemeinde Vendersheim bestimmt hiermit, 
dass in den Fällen des § 10 a Abs. 6 KAG - RLP 
Grundstücke für einen bestimmten Zeitraum bei der 
Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht be-
rücksichtigt und nicht beitragspflichtig werden (Ver-
schonungsregelung). Das Nähere wird durch die Sat-
zung der Ortsgemeinde Vendersheim zur Verscho-
nung von Abrechnungseinheiten (Verschonungssat-
zung vom 13.12.2023) bestimmt.

§ 13
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag ruht als 
öffentliche Last auf dem Grundstück.

§ 14
Allgemeine Mitteilungspflicht

(1)  Änderungen im Grundstückseigentum bzw. Erb-
baurecht sind der Ortsgemeinde vom bisherigen 
und neuen Grundstückseigentümer bzw. Erbbau-
berechtigten unverzüglich mitzuteilen.

(2)  Änderungen der Grundstücksfläche oder der An-
zahl der Vollgeschosse sowie Änderungen der 
Nutzung sind der Ortsgemeinde unverzüglich an-
zuzeigen.

§ 15

(1)  Verstößt ein Beitragspflichtiger gegen die Pflicht 
aus § 14,

 a)   Änderungen im Grundstückseigentum bzw. 
Erbbaurecht

 b) Änderungen der Grundstücksfläche
 c) Änderungen der Anzahl der Vollgeschosse
 d)  Änderungen der Nutzung
  mitzuteilen, so kann diese Ordnungswidrigkeit mit 

einer Geldbuße von 50,00 € bis 10.000,00 € ge-
ahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaft-
lichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogen hat, übersteigen.

(2)  Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der je-
weils geltenden Fassung findet Anwendung; zu-
ständige Verwaltungsbehörde ist die Verbands-
gemeinde.

§ 16

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

einmaliger Beiträge vom 02.12.1988 sowie die 
1. Änderung dieser Satzung vom 25.02.1991 der 
Ortsgemeinde Vendersheim außer Kraft. 

(3)  Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden 
Satzungen entstanden sind, bleiben diese hier-
von unberührt und es gelten insoweit für diese die 
bisherigen Regelungen weiter.

Vendersheim, den 13.12.2023
gez. Elfi Schmitt-Sieben
Ortsbürgermeisterin
Anlagen
1. Begründung zur Bildung der Abrechnungseinheit
2.  Lageplan
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird da-
rauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn
die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder
vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
Anlage 1 zur Ausbaubeitragssatzung der Ortsge-
meinde Vendersheim

Begründung
der Festlegung des Abrechnungsgebietes  

der Ortsgemeinde Vendersheim  
gemäß § 10 a Abs. 1, Satz 9  

Nach § 10 a Absatz 1 KAG erheben die Gemeinden 
für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimm-
ter Straßen, Wege und Plätze (Verkehrsanlagen) 
wiederkehrende Beiträge. Die jährlichen Investitions-
aufwendungen für Verkehrsanlagen werden nach 
Abzug des Gemeindeanteils als wiederkehrender 
Beitrag auf die Grundstücke verteilt, welche die recht-
liche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer Straße haben, die zu der aus 
sämtlichen zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen 
des gesamten Gebietes oder einzelner, voneinander 
abgrenzbarer Gebietsteile der Gemeinde bestehen-
den einheitlichen öffentlichen Einrichtung gehört. Als 
Grundlage werden für die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge von der Gemeinde durch Satzung einheit-
liche öffentliche Einrichtungen festgelegt, die durch 
das Zusammenfassen mehrerer, in einem abgrenz-
baren und räumlich zusammenhängenden Gebiet 
liegender Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes 
gebildet werden. Die Bildung einer einheitlichen öf-
fentlichen Einrichtung durch Zusammenfassen aller 

Verkehrsanlagen einer Gemeinde kann erfolgen, 
wenn diese aufgrund des zusammenhängenden 
Gemeindegebietes in ihrer Gesamtheit den einzel-
nen Grundstücken die Anbindung an das inner- und 
überörtliche Straßennetz vermitteln, § 10 a Absatz 1,  
Satz 6 KAG. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Be-
schluss vom 25. Juni 2014 – 1 BvR 668/10 und  
1 BvR 2104/10 – entschieden, dass die Heranziehung 
zu wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau einer 
Straße als Teil einer öffentlichen Einrichtung nur für 
diejenigen Grundstücke in Betracht kommt, die von 
dieser einen jedenfalls potentiellen Gebrauchsvorteil 
haben, bei denen sich also der Vorteil der Möglichkeit 
der Nutzung der ausgebauten Straßen als Lagevorteil 
auf den Gebrauchswert des Grundstücks auswirkt. 
Der Satzungsgeber muss deshalb bei der Ausübung 
seines Gestaltungsermessens über die Festlegung 
abgrenzbarer Gebietsteile darauf achten, dass die 
dort liegenden Grundstücke einen konkret zurechen-
baren Vorteil von dem Ausbau und der Erhaltung 
einer Verkehrsanlage haben. Die Voraussetzung 
eines konkret zurechenbaren Vorteils aufgrund einer 
ausreichend engen Vermittlungsbeziehung zwischen 
den eine einheitliche öffentliche Einrichtung bilden-
den Verkehrsanlagen hinsichtlich des Anschlusses 
an das übrige Straßennetz bedeutet danach für grö-
ßere Städte und Gemeinden ohne zusammenhän-
gende Gebiete im Allgemeinen die Notwendigkeit zur 
Bildung mehrerer einheitlicher öffentlicher Einrichtun-
gen und Anbaustraßen (Bundesverfassungsgericht 
a. a. O.). In kleinen Gemeinden – insbesondere sol-
chen, die nur aus einem kleinen, zusammenhängend 
bebauten Ort bestehen – werden sich hingegen ein-
heitliche öffentliche Einrichtungen und Gemeindege-
biet häufig decken. 
Ob die herangezogenen Grundstücke einen konkret 
zurechenbaren Vorteil von dem Ausbau und der Er-
haltung einer Verkehrsanlage haben, hängt nicht von 
der politischen Zuordnung eines Gebiets, sondern 
vor allem von den tatsächlichen örtlichen Gegeben-
heiten ab, etwa der Größe, der Existenz eines zu-
sammenhängenden bebauten Gebiets, der Topo-
graphie wie der Lage von Bahnanlagen, Flüssen und 
größeren Straßen oder der typischen tatsächlichen 
Straßennutzung. 
Von einer zusammenhängenden Bebauung in die-
sem Sinn kann nicht gesprochen werden, wenn 
Außenbereichsflächen von nicht nur unbedeutendem 
Umfang zwischen den bebauten Gebieten liegen. 
Auch Bahnanlagen, Flüsse und größere Straßen, de-
ren Querung mit Hindernissen verbunden ist, können 
eine Zäsur darstellen, die den Zusammenhang einer 
ansonsten zusammenhängenden Bebauung aufhebt. 
Dabei ist entscheidend auf die konkrete örtliche Situ-
ation abzustellen (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
10. Dezember 2014 – 6 A 10853/14. OVG).
Nach den eingangs geschilderten Grundlagen der 
Rechtsprechung bildet das Gemeindegebiet Ven-
dersheim eine einheitliche Abrechnungseinheit. 
Dabei ist nach eingehender Prüfung der Gesamtum-
stände keine Aufteilung des Ortsgebietes erforder-
lich. Es wurde zunächst die Neugestaltung des § 10 a  
Abs. 1 S. 4 KAG sowie die Gesetzesbegründung be-
rücksichtigt. Nach der Vorlage kann ein räumlicher 
Zusammenhang auch in kleinen oder mittelgroßen 
Gemeinden und Städten zwischen Verkehrsanlagen 
im gesamten Ortsgebiet vorliegen. Dabei sind die ört-
lichen Gegebenheiten und weniger die Einwohnerzahl 
maßgebend. Die individuelle Zurechenbarkeit des 
Vorteils zu einem einzelnen Grundstück kennzeich-
net eine ausreichend enge „Vermittlungsbeziehung“ 
hinsichtlich des Anschlusses dieses Grundstücks an 
das übrige Straßennetz, der meist über mehrere Ver-
kehrsanlagen vermittelt wird, BVerfG Beschluss vom 
25. Juni 2014 – 1 BvR 668/10 und 1 BvR 2104/10. 
Angesichts der hohen Mobilität werden die Verkehrs-
anlagen in kleinen und mittelgroßen Gemeinden und 
Städten häufig von sämtlichen Anliegern intensiv 
genutzt. Zudem wird der räumliche Zusammenhang 
durch Außenbereichsflächen, die nur einen unterge-
ordneten Teil des Gemeinde- oder Ortsteilgebietes 
einnehmen und sich je nach örtlichen Gegebenhei-
ten auch über eine Entfernung von mehreren hundert 
Metern erstrecken können, oder durch topografische 
Merkmale wie Bahnanlagen, Flüsse und größere 
Straßen, die ohne großen Aufwand gequert werden 
können, regelmäßig nicht aufgehoben. An die verbin-
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dende Wirkung von Querungsmöglichkeiten sind mit 
Blick auf die große Flexibilität des Anliegerverkehrs 
keine zu hohen Anforderungen zu stellen. 
Die Ortsgemeinde Vendersheim hat 566 Einwohner 
(Stand 31.12.2022). 
Die Abrechnungseinheit umfasst das gesamte Orts-
gebiet und wird in alle Himmelsrichtungen durch die 
angrenzenden Außenbereichsflächen abgegrenzt. 
Weiter hat der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde 
Vendersheim berücksichtigt, dass sich im Bereich 
der Abrechnungseinheit die K 20 befindet. Der klas-
sifizierten Straße K 20 kommt in diesem Bereich kei-
ne trennende Wirkung zu. Bei dieser Entscheidung 
wurde auch § 10 a Abs. 1 S. 4 KAG berücksichtigt, 
wonach ein räumlicher Zusammenhang in der Re-
gel nicht von topografischen Merkmalen wie Flüssen, 
Bahnanlagen oder klassifizierten Straßen, die ohne 
großen Aufwand gequert werden können, aufgeho-
ben wird, so dass diesen Verkehrsanlagen nach der 
ständigen Rechtsprechung des OVG Koblenz keine 
trennende Wirkung zukommt.
Die Entscheidung über die eine Einheit bildenden 
Verkehrsanlagen trifft die Ortsgemeinde in Wahrneh-
mung ihres Selbstverwaltungsrechts unter Beach-
tung der örtlichen Gegebenheiten. 
Anlage 2 zur Ausbaubeitragssatzung der Ortsge-
meinde Vendersheim

Satzung
zur Verschonung von Abrechnungsgebieten 

gemäß § 12 der Satzung zur Erhebung  
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau  

der öffentlichen Verkehrsanlagen 
der Ortsgemeinde Vendersheim 

vom 13.12.2023
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Venders-
heim hat auf Grund des § 24 Gemeindeordnung 
(GemO) und der §§ 2, 7, 10 und 10 a des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) und gem. § 12 der Aus-
baubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge der 
Ortsgemeinde Vendersheim in seiner Sitzung vom 
12.12.2023 folgende Satzung beschlossen, die hier-
mit bekannt gemacht wird:

§ 1
Verschonungsregelung

(1)  Gemäß § 10 a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass 
Grundstücke, die zu Verkehrsanlagen Zufahrt 
oder Zugang nehmen können, die Gegenstand 
einer Erschließungsmaßnahme waren oder sind, 
generell für einen Zeitraum von 20 Jahren, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt des Entstehens der 
sachlichen Erschließungsbeitragspflicht, ver-
schont werden. 

(2)  Erfolgt die Herstellung der Verkehrsanlage auf-
grund von Verträgen (insbes. Erschließungsver-
trägen), so wird gem. § 10 a Abs. 6 S. 1 KAG 
die Verschonungsdauer für Wohngebiete auf 20 

Jahre festgesetzt. Für Gewerbegebiete wird die 
Verschonungsdauer auf 10 Jahre festgesetzt. Die 
Verschonung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die 
Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leis-
tung erfolgt ist. 

(3)  Bei Grundstücken, bei denen in den vergangenen 
20 Jahren Beiträge nach dem KAG in Verbindung 
mit der zu dem Abrechnungszeitpunkt geltenden 
Satzung der Ortsgemeinde Vendersheim über die 
Erhebung von einmaligen Beiträgen für öffentliche 
Verkehrsanlagen erhoben worden sind, wird gem.  
§ 10 Abs. 6 S. 1 KAG die Verschonungsdauer an-
hand der Höhe des festgesetzten Einmalbeitrags 
wie folgt festgesetzt: 

-  EUR 0,01 bis 1,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    1 Jahr 

-  EUR 1,01 bis 2,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    2 Jahre 

-  EUR 2,01 bis 3,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    3 Jahre 

-  EUR 3,01 bis 4,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    4 Jahre 

-  EUR 4,01 bis 5,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    5 Jahre 

-  EUR 5,01 bis 6,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    6 Jahre 

-  EUR 6,01 bis 7,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    7 Jahre 

-  EUR 7,01 bis 8,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    8 Jahre 

-  EUR 8,01 bis 9,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche   9 Jahre 

-  EUR 9,01 bis 10,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    10 Jahre 

-  EUR 10,01 bis 11,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    11 Jahre 

-  EUR 11,01 bis 12,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    12 Jahre 

-  EUR 12,01 bis 13,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    13 Jahre 

-  EUR 13,01 bis 14,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    14 Jahre 

-  EUR 14,01 bis 15,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    15 Jahre 

-  EUR 15,01 bis 16,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    16 Jahre 

-  EUR 16,01 bis 17,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    17 Jahre 

-  EUR 17,01 bis 18,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    18 Jahre 

-  EUR 18,01 bis 19,00/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    19 Jahre 

-  mehr als EUR 19,01/m² gewichtete  
Grundstücksfläche    20 Jahre 

Die Verschonung beginnt zum Zeitpunkt des Entste-
hens der sachlichen Beitragspflicht. Soweit der ein-
malige Beitrag abgelöst wurde, gilt abweichend von 
Satz 2 der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
(4)  Bei Grundstücken, die in einem förmlich festge-

legten Sanierungsgebiet zu Ausgleichsbeiträgen 
herangezogen werden bzw. worden sind, wird 
gem. § 10 Abs. 6 S. 1 KAG die Verschonungs-
dauer anhand des Umfangs der einmaligen Be-
lastung wie folgt festgelegt: 

-  EUR 0,01 bis 1,00/m² Grundstücksfläche   
 1 Jahr 

-  EUR 1,01 bis 2,00/m² Grundstücksfläche   
 2 Jahre 

-  EUR 2,01 bis 3,00/m² Grundstücksfläche   
 3 Jahre 

-  EUR 3,01 bis 4,00/m² Grundstücksfläche   
 4 Jahre 

-  EUR 4,01 bis 5,00/m² Grundstücksfläche   
 5 Jahre 

-  EUR 5,01 bis 6,00/m² Grundstücksfläche   
 6 Jahre 

-  EUR 6,01 bis 7,00/m² Grundstücksfläche   
 7 Jahre 

-  EUR 7,01 bis 8,00/m² Grundstücksfläche   
 8 Jahre 

-  EUR 8,01 bis 9,00/m² Grundstücksfläche   
  9 Jahre 

-  EUR 9,01 bis 10,00/m² Grundstücksfläche   
 10 Jahre 

-  EUR 10,01 bis 11,00/m² Grundstücksfläche   
 11 Jahre 

-  EUR 11,01 bis 12,00/m² Grundstücksfläche   
 12 Jahre 

-  EUR 12,01 bis 13,00/m² Grundstücksfläche   
 13 Jahre 

-  EUR 13,01 bis 14,00/m² Grundstücksfläche   
 14 Jahre 

-  EUR 14,01 bis 15,00/m² Grundstücksfläche   
 15 Jahre 

-  EUR 15,01 bis 16,00/m² Grundstücksfläche   
 16 Jahre 

-  EUR 16,01 bis 17,00/m² Grundstücksfläche   
  17 Jahre 

-  EUR 17,01 bis 18,00/m² Grundstücksfläche   
 18 Jahre 

-  EUR 18,01 bis 19,00/m² Grundstücksfläche   
 19 Jahre 

-  mehr als EUR 19,01/m² Grundstücksfläche   
 20 Jahre 

Die Verschonung beginnt zum Zeitpunkt des Ent-
stehens der sachlichen Ausgleichsbetragspflichten. 
Soweit ein Ausgleichsbetrag abgelöst wurde, gilt  
abweichend von Satz 2 der Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses. 

§ 2

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
Vendersheim, den 13.12.2023
gez. Elfi Schmitt-Sieben
Ortsbürgermeisterin
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird da-
rauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn
die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder
vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Wallertheim 

Ortsbürgermeisterin Karla Martin
Sprechstunden:
Mittwoch von 17.00 – 18.00 Uhr
Samstag von 10.30 – 12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Rathaus, Neustraße 3, 55578 Wallertheim
Telefon: 06732 2578
in dringenden Fällen auch mobil: 0151 61010596
Internet: www.wallertheim.de
E-Mail: gemeinde@wallertheim.de

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Kommunalwahl 2024  
in Wallertheim: Neuerungen
In der Vergangenheit wurden die Wahlvorschläge 
zum Gemeinderat auf unterschiedlichen Listen ein-
gereicht. Aktuell besteht der Wallertheimer Gemein-
derat aus den Fraktionen der Listen der CDU, SPD 
und Liste Willi Flick. Für die Kommunalwahl 2024 soll 
sich diese Struktur im Einvernehmen aller Fraktionen 
nun ändern. Statt der drei Listen soll es eine ge-
meinsame geben. Dieses Verfahren gibt es schon 
längere Zeit in mehreren Gemeinden der VG Wörr-
stadt, so z. B. in Sulzheim oder Udenheim. Wer Lust 
hat, Verantwortung zu übernehmen und die Heimat-
gemeinde mitzugestalten, kann sich zur Wahl stellen 
und als Wahlvorschlag auf diese Liste wählen lassen. 
Dies geschieht öffentlich am 26. Januar um 18 Uhr 
in der Mehrzweckhalle. Wählbar sind alle, die am Tag 
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der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
deren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten 
vor der Wahl in Wallertheim ist. 
Deshalb gilt: Herzliche Einladung zu diesem Termin. 
Für alle Fragen rund um das neue Prozedere stehen 
Ihnen der Ortsvorstand und die Fraktionsmitglieder 
des Gemeinderates gerne zur Verfügung. Nutzen Sie 
hierzu auch die bekannten Zeiten der Sprechstunden 
ab 10. Januar.
Ortsbürgermeisterin Karla Martin

Wörrstadt 

Stadtbürgermeister Ingo Kleinfelder
Sprechstunden:
Montag und Mittwoch von 9.00 – 11.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr
Sprechstunden der Beigeordneten
Thomas Müller, Irina Hahn und Karl-Heinz Andresen:
Donnerstag von 17.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung.

täglich von 9.00 – 11.00 Uhr
Rathaus, Pariser Straße 75, 55286 Wörrstadt
Telefon: 06732 3377
Telefax: 06732 62873
Internet: www.woerrstadt.de
E-Mail: stadt@woerrstadt.de

Ortsvorsteher Rommersheim:
Jürgen Schäfer
Sprechstunden: 
1. Mittwoch des Monats von 16.00 – 18.00 Uhr
im Büro, Gartenstraße 9 

Kommunalwahlen 2024
Informationen für Parteien und Wählergruppen
Siehe unter VG Wörrstadt.

Abwasserbeseitigung  
 

Bitte beachten!
Aufgrund einer internen Veranstaltung ist die Abwas-
serbeseitigung Wöllstein-Wörrstadt AöR am Diens-

tag, den 16. Januar 2024 nachmittags geschlos-
sen.
Ab Mittwoch, den 17. Januar 2024 sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu den üblichen Öffnungs-
zeiten wie gewohnt für Sie da. 
Wir danken für Ihr Verständnis!
Abwasserbeseitigung Wöllstein-Wörrstadt

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Die Verantwortung für die sonstigen amtlichen  
Bekanntmachungen tragen die jeweiligen Ver- 
fasser.

Arbeitsagentur bleibt  
am 16. Januar geschlossen
Am Dienstag, den 16. Januar 2024, bleibt die Agen-
tur für Arbeit Alzey wegen einer internen Veranstal-
tung geschlossen. Bereits vereinbarte Termine fin-
den jedoch statt.
Telefonisch ist die Agentur wie gewohnt von 8.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr unter der Servicenummer Tel.: 0800 
4555500 erreichbar. Die Online-Services stehen 
ebenso rund um die Uhr zur Verfügung.

Neubornbus – 
Bürgerbus der Stadt Wörrstadt

Anmeldung:  
  Tel.: 06732 2258 

Fahrtage:

neubornbus@woerrstadt.de

Ende amtlicher Teil

Gottesdienste
Zeichenerklärung: EuA = Eucharistische Anbetung; EUF = Eucharistiefeier; FamGD = Familien-
gottesdienst; GD = Gottesdienst; GDA = Gottesdienst mit Abendmahl; GDT = Gottesdienst mit 
Taufe; GH = Gemeindehaus; HA = Hochamt; Hl.M = Heilige Messe; KiGD = Kindergottesdienst;  
MF = Messfeier; MLH = Martin-Luther-Haus; RK = Rosenkranz; RKG = Rosenkranzgebet;  
VAM = Vorabendmesse, WGD = Wortgottesdienst, WGF = Wort-Gottes-Feier.

Informationen der Kirchengemeinden sind evtl. auch unter den einzelnen Orts-
rubriken zu finden sowie bei den jeweiligen Gemeindebüros.

Katholisch: 
Partenheim und Wolfsheim (Pfarrgruppe Wißberg): Fr 18.30 Uhr EUF in Gau-
Bickelh. Sa 18.30 Uhr EUF in Gau-Weinh. So 9 Uhr EUF in Wallerth.; 10.30 Uhr 
WGF in Partenh.; 13 Uhr Taufe in Vendersh.; in Gau-Bickelh.: 10.30 Uhr EUF 
zum Großen Gebet u. Dank-GD der Sternsinger, 11.30 Uhr Gebetsstunde der 
Messdiener/innen, 12 Uhr Stille Anbetung, 14 Uhr EuA mit RKG u. Lobpreis, 15 
Uhr Familiengebetsstunde, 16 Uhr EuA mit RKG, 17 Uhr Abschlussvesper zum 
Großen Gebet, anschl. Neujahrsempfang. Mo 18.30 Uhr EUF in Partenh. Di 18.30 
Uhr EUF in Vendersh. Mi 18.30 Uhr EUF in Gau-Weinh.; 20 Uhr EuA mit Lobpreis 
u. RKG in Gau-Bickelh. Pfarrgruppe Saulheim-Gabsheim mit Filialgemeinden 
Schornsheim und Udenheim: Do 9 Uhr EUF in Gabsh. Fr 18 Uhr RKG, 18.30 
Uhr EUF, in Saulh. Sa 17 Uhr EUF in Schornsh. So 9.30 Uhr EUF in Gabsh.; 11 

Uhr EUF in Saulh. Di 18 Uhr RKG, 18.30 Uhr EUF, in Saulh. Pfarrgruppe Wörr-
stadt mit Armsheim, Spiesheim und Sulzheim: Fr 9 Uhr EUF in Sulzh. Sa 18 
Uhr EUF in Spiesh. So 9 Uhr EUF in Armsh.; 10.30 Uhr WGF zum Sternsinger-
dank in Sulzh.; 10.30 Uhr EUF in Wö. Di 18 Uhr EUF in Armsh. Mi 16 Uhr EUF 
im Seniorenzentrum in Wö.

Evangelisch: Armsheim: So 10.30 Uhr GD mit Kinderkirche (Lektorin Leßmann 
Ensheim: So 10 Uhr Fest-GD zur Wiedereröffnung der ev. Kirche. Gau-

Weinheim / Wallertheim: So 10.15 Uhr GD (Prädikantin Paechnatz), Römerkeller 
in Gau-Bickelh.; 14 Uhr Ordinations-GD anl. der Einführung von Pfr. Andreas 
Rupprecht in Schornsh. Nieder- / Ober-Saulheim: Mi 15 Uhr Seniorennachmittag, 
MLH in Ob.-Saulh. So 10.15 Uhr GD, MLH in Ob.-Saulh. Schornsheim: So 14 
Uhr GD mit Ordination von Pfr. Andreas Rupprecht. Udenheim: Siehe Schornsh. 
Vendersheim: So kein GD.  So 10.30 Uhr GD mit 
Kirchencafé (Prädikantin Karin Schulze) in Wö.; 14 Uhr Ordinations-GD anl. der 
Einführung von Pfr. Andreas Rupprecht in Schornsh.

Sonstige: So 10 GD. Ev. 
Stadtmission Alzey: So 10.30 Uhr GD (oder im Livestream). Zeugen Jehovas: 
Gemeinde Hahnheim: in Hahnh.: Do 19 Uhr GD. So 10 Uhr GD; Gemeinde Alzey: 
in Kirchheimbolanden: Do 19 Uhr GD. Sa 17 Uhr GD.

Aktuelles aus den Gemeinden
 Kultur  Sport  VereinslebenNICHTAMTLICHER TEIL 

Verbandsgemeinde

Ev. Chrischona-Gemeinde 
Am Kreuz lädt ein
„Leiten und geleitet werden – in Liebe“ 
darüber spricht am kommenden Sonn-
tag, 14. Januar Martin Vackenroth, 
Pastor und Seelsorger im Gottesdienst 
um 10 Uhr in der Ev. Chrischona-Ge-
meinde Am Kreuz in Udenheim, Oster-
straße 32. Am darauffolgenden Sonn-
tag, 21. Januar um 10 Uhr geht es mit 
Hans Übler, Pfarrer i.R. und Seelsor-
ger thematisch um gute und hilfreiche 
Wege, die unser Handeln im Alltag 
bestimmen. Zeitgleich können die Kin-
der sich wieder auf eine frohe Zeit mit 

Brigitte freuen. Jeden Sonntag ist der 
Eltern-Kindraum mit Spielsachen offen, 
von dem aus der Gottesdienst miterlebt 
werden kann. Herzliche Einladung!
 M.Pf.

75 Mal Blut gespendet

V.l.n.r.: Rolf Schneider, Lea Hösl

Der DRK-Blutspendedienst Rheinland-
Saarland mit Sitz in Bad Kreuznach 
führte wieder eine Blutspendeaktion 
in der Neubornhalle Wörrstadt durch. 
An den Blutspendeterminen nimmt 
auch regelmäßig Rolf Schneider aus 
Wörrstadt teil und dies bereits zum  
75. Mal. Deshalb stand auch eine klei-
ne Ehrung an. Die Leiterin des aktiven 
Dienstes des DRK-Ortsvereins in der 
Verbandsgemeinde Wörrstadt, Lea 
Hösl, überreichte im Namen des Blut-
spendedienstes eine Urkunde sowie 
eine Anstecknadel und dankte Herrn 
Schneider für die vielen Blutspenden in 
den letzten Jahren. Der DRK-Ortsver-
ein unterstützt den Blutspendedienst 
bei seinen Aufgaben und ist auch für 
die Zubereitung des Imbisses für die 

Blutspender zuständig. An der jetzigen 
Blutspende konnten 71 Blutspender/ 
-innen gezählt werden. Sechs davon 
waren Erstspender. Text/Foto: A.Krö.

Armsheim

Kartenvorverkauf
Närrische Spielgemeinschaft 
NSGARO
Wir möchten auf diesem Wege an 
den Kartenvorverkauf am kommen-
den Sonntag, 14. Januar im Vereins-
heim der TG Rommersheim erinnern. 
Ab 11.11 Uhr werden Karten für die
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1. Stehung am 27.01. und die Kappen-
sitzung am 03.02. verkauft. Die Ein-
trittskarten für die Kappensitzung sind 
auf 10 Stück pro Person limitiert Es 
besteht die Möglichkeit ein Kombiticket 
für beide Veranstaltungen (Stehung 
und Sitzung zu) zu erwerben.
Jugenddisco (26.01.), Kinderfasse-
nacht (28.01.) und Rosenmontagsball 
(12.02.) kosten keinen Eintritt. S.M.

Konfirmandenunterricht

-
-

tag, 19. März um 19 Uhr im Ev. Ge-

soweit vorhanden, eine Taufbescheini-

allerdings auch nicht getaufte Kinder 
angemeldet werden. Die Taufe wird 
dann nachgeholt.  R.My.

Steinreich werden  
ist jetzt ganz einfach!
Eine Steinpatenschaft übernehmen – 
das ist doch die Geschenk-Idee: stein-

 

braucht ganz dringend ein neues 
Sandstein-Fundament, um das Gebäu-
de zu sichern. Es sieht schon gruselig 
aus, dort wo die maroden Sandsteine 
herausgebrochen wurden. Jetzt müs-
sen sie durch neue Sandsteine ersetzt 
und alles muss fachmännisch neu 
verfugt werden. Unterstützt wird die-

der Förderverein muss einen Eigen-
-

nanzieren gilt.
Spenden Sie deshalb für sich, die Fa-

mehrere Steine – und freuen Sie sich 

Stellwerk über „Ihre“ neuen Steine. Je 
nach Spendenhöhe bekommen Sie 
eine Steinurkunde, werden auf der 

-
wähnt oder auf einer Spendertafel oder 
Sie bekommen sogar eine Sonderfüh-
rung für sich, Ihre Familie und Freunde 

kann der gemeinnützige Verein auch 
Spendenbescheinigungen ausstellen; 

-
reich.

-

-
gen; So., 05.05.: Familientag von 11-
16 Uhr; Sa., 15.06.: Feierabendschop-

-
rungen von 11-16 Uhr; So., 13.10.: von 
13-16 Uhr mit Führungen. Selbstver-
ständlich können Sie uns auch jeder-
zeit unabhängig von diesen Zeiten für 

auch das möglich zu machen.

armsheim.de, E-Mail: info@stellwerk-
armsheim.de. Der Förderverein freut 
sich auf viele, viele Steinpatenschaf-

Aktion Dreikönigssingen
Sternsinger aus Armsheim  
sammeln 3.100 Euro
Die Sternsinger der Pfarrei St. Remi-

Ergebnis ihres Engagements: Stolze 
3.100 Euro wurden gezählt, als nach 
dem erfolgreichen Engagement am 

-
gen die königlichen Sammelbüchsen 
ausgekippt wurden. 22 Mädchen und 
Jungen sowie 10 jugendliche und er-

-
heim und Schimsheim im Einsatz für 

-
le Male hatten sie ihre Lieder gesun-

-
tus segne dieses Haus, über die Haus-
türen geschrieben. 
Die Sternsinger konnten leider nicht 
alle Haushalte persönlich besuchen. 
Diese Haushalte erhalten den Segen 
der Heiligen Drei Könige im Laufe des 
Monats Januar mit einem Segenspa-

Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen in der Gemeinde beeindruckt: 
„Es war ein anstrengender Tag voller 
Segen. Die Sternsinger haben an den 
Türen in so viele strahlende Gesichter 
geschaut, wenn sie gesungen und den 
Segen gebracht haben. Das war der 
schönste Lohn für ihren Einsatz.“

Gabsheim

Ordinationsgottesdienst 
von Pfr. Andreas Rupprecht 
und
Erfolgreicher Start  
in die Hallensaison
JSG Rheinhessen-Mitte F-Jugend 
beeindruckte mit Spielstärke
Siehe unter Schornsheim.

Gau-Weinheim

Infos Ihrer Gemeinde

Veranstaltungskalender 
2024

-

Der Kalender ist auch im Internet unter 
www.gau-weinheim.de einzusehen.
Änderungen bzw. Ergänzungen von 
Terminen und Veranstaltungen sind 
jederzeit möglich und werden dann 
vom jeweiligen Veranstalter bekannt 
gegeben. 
Für alle vorgesehenen Veranstaltun-

-
bürgermeister guten Zuspruch und 
einen erfolgreichen Verlauf.

Ortsbürgermeister

Sonstiges

Erfassen und Senden  
der EWR-Zählerstände 

-
geschrieben, um die Zählerstände zu 

-
lichen Kontaktwege angegeben, auch 

bedankt sich vorab für das Senden der 

GmbH zuständig für das Erfassen der 
Zählerstande, unabhängig vom Ener-
gielieferanten, der den mitgeteilten 
Zählerstand genannt bekommt. K.Ko.

Gedenkstein Sternenkinder

ihr Sternenkind zu bestatten, daher ist 

dem man sein Sternenkind besuchen 
kann und somit einen Ort zum Trau-

-

Gedenkort für Sternenkinder auf dem 
-

ber 2023 wurde der mit 3 Sternen  
versehene Findling auf dem Friedhof 
aufgestellt. Die Spendensumme hier-
für beläuft sich auf knapp 1.800 Euro. 

-
lichkeiten zum Totensonntag die Ein-
weihung des Gedenksteins für Ster-
nenkinder statt. Pfarrerin Feuerstake, 
Pfarrer Olaf Schneider und Diakon 
Uwe Kiessling weihten gemeinsam 
in einer kleinen Feier, organisiert und 
vorbereitet vom Ortsbürgermeister 

-
ort ein. Die passende, musikalische 
Untermalung übernahm der Musik-
lehrer der Kita Jürgen Güntner mit 

Schild mit einem Zitat aus dem kleinen 
Prinz wurde von Johannes und Franzel 

Cortenstahl mit einer Schriftplatte, die 
Kosten von 520 Euro hierfür wurden 

von Vereinsmitglied Hans-Georg Forg 
übernommen.

-
zu beigetragen haben, dass aus einer 
Idee dieser schöne Ort geworden ist. 

Partenheim

Restkarten für Sitzungen 
und Kindermaskenball 
der SG Partenheim
Die SG Partenheim veranstaltet in 
dieser Kampagne wieder 2 Fremden-
sitzungen mit Gästen aus der Main-
zer Fernsehfastnacht. Für die beiden 
Termine am 03.02. und 10.02. gibt es 
noch Restkarten.

-
dermaskenball am 27.01. mit dem Kin-

Infos zu den Veranstaltungen auf 
Homepage der SG Partenheim.
Karten per E-Mail an sgpfastnachts 
kartenbestellung@gmx.de oder unter 
Tel. 06732 62721. To.Re.

Kindersachenbasar
Der Elternausschuss des Ev. Kinder-
gartens Partenheim organisiert wieder 
einen Kindersachenbasar (Selbstver-
käuferbasar). Dieser soll am Samstag, 

-
den darf alles was für Kinder  geeignet 
ist (Kleidung, Spielzeug, Kinderwägen, 
Rucksäcke, Hochstühle u.v.m.). 

Kindersachen verkaufen möchten, 
wenden Sie sich bitte an den Eltern-
ausschuss des Ev. Kindergartens 
(elternausschuss.kita.partenheim@
gmail.com). Sie werden von dort alle 
weiteren wichtigen Informationen für 

Saulheim

Infos Ihrer Gemeinde

Vizeweltmeisterin  
Karina Weindorf

Vizeweltmeisterschaft bei der Speed-

Baumpflanzung der Grundschule Partenheim

Kurz vor Jahres-
ende folgte die 
diesjähr ige 1. 
Klasse der Grund-
schule Partenheim 
der guten Tradi-
tion und setzte zu-
sammen mit ihrer 
Klassenlehrer in 
Frau Malz und 
den Förderver-
ein-Vorstandsmit-

Stefanie Grünwald 
-

Partenheim im Jahr 2015 stiftet der Förderverein der Schule für jeden neuen 

-
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Martin Fölix, Ortsbürgermeister

Standortwechsel  
Fischverkaufswagen

-
kaufswagen jeden Dienstag von 10.30-
12.30 Uhr in der Pfarrgasse, neben der 
ev. Kirche, stehen.

Sternsinger  
besuchten Rathaus

 
 

Sternsinger das Rathaus. Sie sangen 
einige Lieder und brachten den Segen 

Martin Fölix, Ortsbürgermeister

Silvesterball 2023/2024
-

der mit ca. 100 Gästen Silvester im 

-
deren Getränken fehlte es nicht. Um 
Mitternacht wurde das neue Jahr mit 
einem Glas Ritter-Hundt-Sekt begrüßt. 
Gut gestärkt konnten unsere Gäste bis 
in die frühen Morgenstunden feiern. 
Musikalisch begleitet wurde die Silves-

bis in die frühen Morgenstunden zum 
Tanz aufspielte.
Dieses Jahr hatten wir mit Landrat Hei-
ko Sippel und seiner Frau ganz beson-
dere Gäste.

Sonstiges

Jahrgang 1951/52

12. Januar um 18.30 Uhr in der Pizze-
-

stube) in Ober-Saulheim durch. Jahr- 
-

Eröffnung des lebendigen 
Adventskalenders 
durch die Kita Rappelkiste

-
kalender durfte im vergangenen Jahr 
die Kita Rappelkiste in Saulheim ma-
chen. Der Kindergarten und der För-
derverein haben alle interessierten 

-
sammensein in den weihnachtlich ge-
schmückten Vorgarten eingeladen. 
Die Coolkids der Kita haben einen 
Schneemanntanz zu dem Lied „Ich bin 
ein kleiner Schneemann“ aufgeführt. 
Zusätzlich zum liebevoll gestalteten 

Stand mit selbstgemachten Geschen-
ken und Kleinigkeiten. Die Kinder und 

-
felmus, Kerzen, Engel, Vogelfutter, 
Müsli, Geschirrhandtücher und Karten 
zusammen hergestellt und gebastelt. 

-
verein in Zusammenarbeit mit der Kita 
Rappelkiste gesorgt. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 

-

war rundum gelungenen und der Erlös 
kommt wie immer der Kita Rappelkiste 
und ihren Kindern zugute.

Dorfkaffee lädt ein
-

seine Pforten im Martin-Luther-Haus 
in Ober-Saulheim. Das Organisations-
team lädt Sie herzlich ein, bei leckerem 

-
licher Runde an hübsch gedeckten 
Tischen zusammenzusitzen und sich 
auszutauschen oder neu kennenzuler-

Sternsinger besuchten 
Kindergarten Regenbogen
Unter dem Motto „Umwelt schützen, 
Kinder stärken“ – Hilfe für Kinder in 

zwei ehemalige und zwei aktuelle Kita-
Kinder als Sternsinger im Kindergarten 

Und es hat sich gelohnt: Es konnten 
-
-

ten. Die Sternsinger sangen, brachten 

Aktion Dreikönigssingen
Unter dem Motto „Gemeinsam für 

-
 

70 Sternsinger feierlich in der kath. Kir-
che durch Diakon Uwe Kießling aus-
gesendet. In insgesamt 18 Gruppen 

10 Uhr in ganz Saulheim unterwegs. 

kath. Haushalte sowie viele weitere 
Haushalte, die gerne die Sternsinger 
empfangen wollten. Zur Mittagspause 

-

durch ein Mittagessen versorgt, ehe es 
-

Gruppen wieder zurück. Leider regne-

unsere Sternsinger teilweise durch den 
-

ben tapfer durchgehalten und durften 
sich bei Punsch aufwärmen. Die vielen 
Süßigkeiten mussten natürlich auch 

Fehlen durfte natürlich auch unsere 
Seniorengruppe nicht. Die Männer be-
glückten die Gemeinde ebenfalls mit 
Sternsingerliedern und Gitarrenspiel. 

Dankgottesdienst in der Kirche statt. 
-

tesdienst vom Duo Zehn Saiten und 
vielen Sternsingern. Insgesamt wurden 

So sangen wir im Schein der Kerzen 
Wundervolles Mitsingkonzert der Saulheimer „Kehlchen“

Immer wenn „dieKehlchen“, das sind die mittlerweile über 100 Kids der Kin-
der- und Jugendchöre in der Sängervereinigung Saulheim, zum weihnachtli-
chen Mitsingkonzert einladen, wird es eng in der ev. Kirche. So auch in 2023. 

-
-

-

Gesangbuch gesungenen Liedern mit kräftiger Orgelbegleitung von Cornelia 

schließlich auch die Goldkehlchen, das sind ehemalige Rheinkehlchen, noch 

begleitete einige Chorvorträge sehr einfühlsam am Klavier und sorgte somit 

-
lich für dieses wundervolle Konzert am Tag vor Heiligabend zu danken. Der 

Geburtstag
Partenheim
18.01.1922
Erna Eppelmann 102 Jahre

Wir gratulieren

Verbandsgemeinde Wörrstadt
Gabsheim
13.01., 19 Uhr
Ortsgemeinde Gabsheim

Sängerhalle
Einlass 18.30 Uhr

Saulheim
16.01., 19.30 Uhr

der Grundschule Saulheim

Mensa der Grundschule

Schornsheim

Ortsgemeinde Schornsheim

Kirchstraße 1 (über „Unser Laden“)

Sulzheim
13.01., ab 10 Uhr
Jugendfeuerwehr

Veranstaltungen der Kultur- und  

www.kultur-und-weinbotschafter- 
rheinhessen.de

Veranstaltungen

Denken sie an die 
Markise für den 

Sommer! Jetzt zu 
Winterpreisen!
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bis zum Abend über verschiedene Ka-
näle fast 12.000 Euro gespendet.
Wir danken allen Sternsingern und Be-
gleitern für ihren Einsatz! Der Dank gilt 
natürlich auch den vielen Spendern 
und helfenden Händen. Ohne das En-
gagement vieler Menschen hätte die 

Erwachsene sich bei dieser Aktion 
engagieren. Die Sternsinger werden 

Neujahrsempfang der Ortsgemeinde 
den Segen bringen und für die Projek-
te des Kindermissionswerks sammeln. 
Besuchsanmeldungen für das kom-

www.sternsinger-saulheim.de er-

kann dies online unter http://spenden. 
sternsinger-saulheim.de oder bar im 
kath. Pfarrbüro tun. Dort gibt es auch 
noch Segensaufkleber bzw. Segens-

Schornsheim

Ordinationsgottesdienst 
von Pfr. Andreas Rupprecht 
Die Ev. Kirchenvorstände laden zum 
Ordinationsgottesdienst von Pfr. And-

-

in Schornsheim recht herzlich ein. Im 

Gemeindehaus statt. K.Tr.

Feriencamps 2024
beim Tennisclub 

Spaß und Bewegung rund um unsere 

organisieren wir vom 12.-16. August 
sowohl ein reines Tenniscamp für al-

 
35 Stunden Betreuung (täglich von 

Übungsleiter inklusive. Ebenso bieten 
wir euren Kindern frisch gekochte Mit-

sowie eine Überraschung. Da unser 

Krankenkassen in der Regel einen Teil 
der Teilnahmegebühr. 
Genaue Informationen zu Kosten und 

schornsheim.de. Y.Ek.

Erfolgreicher Start  
in die Hallensaison
JSG Rheinhessen-Mitte F-Jugend 
beeindruckte mit Spielstärke

In einem mitreißenden Start in die Hal-

sie sich erfolgreich gegen spielstarke 
Teams rund um den Gastgeber FSV 
Saulheim behauptete. Die gut be-
suchte und organisierte Veranstaltung 
lockte weitere spielstarke Teams aus 

-

und Nierstein/Schwabsburg an. Die 
Vorbereitung auf das Turnier war ledig-

was die gute Abstimmung zwischen 
den Spieler/innen umso bemerkens-
werter machte. In allen Begegnungen 
bewies unsere Mannschaf ihre Gleich-

-
ve Weiterentwicklung unserer jungen 

-
blieben ist. Das Turnier wurde im Fair-
play-Modus auf Funino-Feldern ausge-

nicht gewertet wurden. Am Ende gab 
es als Belohnung für alle Teams eine 

-
en Spielball. Dies unterstreicht den 
Fokus auf Fairness und Spaß am Fuß-

-
sen-Mitte werden bereits kommenden 
Samstag beim Verbandsgemeindetur-
nier in Gau-Odernheim erneut von der 

Spieler/innen aus den Ortschaften 

 
 

-
-
-

Spiesheim

Erfolgreicher Start  
in die Hallensaison
JSG Rheinhessen-Mitte F-Jugend 
beeindruckte mit Spielstärke
Siehe unter Schornsheim.

SCV – noch Karten  
vorhanden
Für die beiden Fastnachtssitzungen 

in der Bürgermeistersprechstunde 
oder beim Bürgermeister direkt er-

-

beim närrischen Programm begrüßen 
zu dürfen. W.P.

Sulzheim

Infos Ihrer Gemeinde

Muss ein Teil der  
Fastnacht ausfallen?

-
ferpositionen zur diesjährigen Fast-

-

sere Veranstaltungen stehen und fallen 

Sulzheimer/innen. Alle wollen Essen 

dafür machen. Vielleicht geht der eine 
oder andere noch mal in sich und ist 

paar Stunden zu helfen. Angefangen 
von Küche bis zur Reinigung wird sich 

-

Mail an vkr-sulzheim@web.de.

Sonstiges

Ordinationsgottesdienst 
von Pfr. Andreas Rupprecht 
Siehe unter Schornsheim.

Tischtennis – SG  
Sulzheim/Rommersheim
SG 1: Bezirksoberliga Rhh.-Süd

verdient mit 3:9 verloren. Der Auftakt 
mit 3 Niederlagen in den Doppeln war 
die Steilvorlage für den Gegner und 

Vorrunde anknüpfen bzw. der Gegner 
war an diesem Abend einfach besser. 

Held und Suat Serbest.

bietet die TG Rommersheim mit ihrer 
Halle und vor allem dem Vereinsheim 
die optimalen Voraussetzungen. Wir 

-
-

ser Auftaktspiel vergessen zu lassen. 

-

weiter auf euch. Su.Sb.

Sulzheimer Bücherturm 
Ziel mehr als doppelt erreicht

-

-
-

trunk ein. Ausgelost werden an diesem 
Tag die Dezember-Gewinner sowie die 

-

-

Die rund 20 ehrenamtlichen Mitarbei-
ter/-innen gestalteten viele großartige 
und gut besuchte Veranstaltungen im 

-
ende statt. Bei vielen Aktivitäten gab 
es ebenso für die jüngsten Nutzer/ 

gebührend zu begehen. So auch mit 

wurde. Monat für Monat konnte die Bü-

 
melden (Infos dazu auf unserer Home-
page https://bistummainz.de/bueche 

-
lich kamen wir dem Sulzheimer Wet-
terhahn auf der Spitze des Glocken-
turmes immer näher. Besser und über-
raschender noch: mehr als zweimal 
haben die Kinder und Vorleser/-innen 

macht Spaß und wenn es dann noch 
-

Das Büchereiteam dankt allen Teilneh-

wir nun obendrein dienstags für Sie da 

-

 Foto: Ga.Ro./büchertürme.de

Jahresabschluss  
SG Spiesheim – Leichtathletik
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Glühender Schildbergturm
Wir begrüßen das neue Jahr

-
liche Sulzheimer mit ihren Kindern und 
Gästen der Einladung des Förderver-

und kamen zum „Glühenden Schild-
bergturm“. Mit Fackeln, Laternen und 
Taschenlampen zog die Schar hinauf 
zum Turm. Hier bot sich den Gästen 

-
hessische Hügelland. Die Feuersäule 

-
-

brezel wurde von den Kindern gerne in 
Empfang genommen und auch an Ort 
und Stelle verspeist. Mit den ausge-
teilten Knallerbsen konnten die Kinder 

noch kennen, wurden da so manche 
Erinnerungen wach.

Udenheim

Ordinationsgottesdienst 
von Pfr. Andreas Rupprecht 
und
Erfolgreicher Start  
in die Hallensaison
JSG Rheinhessen-Mitte F-Jugend 
beeindruckte mit Spielstärke
Siehe unter Schornsheim.

Spiele-Treff 
der Ortsgemeinde

-
haus) statt. Es wird eine breite Palette 
von Spielen angeboten. Eine herzliche 

-
-

den wir uns sehr freuen. E.U.

Fünf Adventsfenster  
in Udenheim …
… zu Gunsten der guten Sache

Kleinigkeiten, heißer Tee und Glühwein 

-
fenster im Mehrgenerationenhaus am 
Marktplatz belebten die beschauliche 

recht mit, ansonsten gab sich Petrus 
zur Freude der Gastgeber gewogen 
und ließ die Gäste einmal gar bis 
nach Mitternacht am Feuer verweilen 

und reden. Fast 100 Gäste (!) kamen 

spendeten für Speis und Trank und so 
dürfen sich nun das Hospiz Taunus-

-
wendungen der Gastgeber von bis zu 
250 Euro freuen. Und die Udenheimer 

-

für das Engagement. L.Rk.

Wallertheim

Kerbeplanung
Unsere Kerbevorbereitung geht wei-

 
18 Uhr im Rathaus. Eingeladen sind 

-
nisationen, Kirchengemeinden und 

freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Rückentraining 
bei der TG Wallertheim
Heute schon etwas für die Rückenge-
sundheit von morgen tun! Und damit 

-
lertheim jeden Mittwoch von 18.15- 
19.15 Uhr in der Mehrzweckhalle ein 
abwechslungsreiches Training an. 
Kommen Sie vorbei und trainieren 
Sie unverbindlich mit, lernen Sie nette 
Menschen kennen und entdecken Sie 

-
zubringen sind Hallenschuhe und ein 

Wörrstadt

Kartenvorverkauf
Närrische Spielgemeinschaft 
NSGARO 

.
Ordinationsgottesdienst 
von Pfr. Andreas Rupprecht 
Siehe unter Schornsheim.

Narrensegnung
-

gen ist auch für euch dabei. 

sondern alle in dieser Zeit beschützen.

-

sein, mit Pauken und Trompeten zie-
hen wir ein.

-
cher Rund.
Ihr werdet sicher staunen, dort gibt’s 
eine Kleinigkeit für unseren Gaumen.

Mitgliederversammlung 
von proAKKORDeon e.V.
Zu unserer Mitgliederversammlung am 
31. Januar um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Rommersheim, Gar-
tenstraße möchte ich Sie recht herzlich 
einladen. Selbstverständlich sind auch 

die Erziehungsberechtigten unserer 
minderjährigen Mitglieder eingeladen, 
jedoch nicht stimmberechtigt. Da wir 

-
fassen müssen, wäre es schön, wenn 
möglichst viele Mitglieder und Eltern 
teilnehmen würden.

und Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Einladung; Geschäftsbericht des 

-
-
-

senprüfer; Entlastung des Vorstands; 
-

Verschiedenes.

-

die sich auf rechtliche oder satzungs-

dieser Mitgliederversammlung nicht 
beschlossen werden. Diese werden 
für die nächste Mitgliederversammlung 

-
derversammlung beschlussfähig, wenn 
10 % der stimmberechtigten Mitglieder, 
mindestens jedoch 7 stimmberechtig-
te Mitglieder anwesend sind. Für den 
Fall, dass die Mitgliederversammlung 
nicht beschlussfähig ist, wird inner-

einer Mitgliederversammlung eingela-
den. Diese ist dann ohne Rücksicht auf 

-
rechtigten Personen beschlussfähig.
Ich bitte um pünktliches und zahlrei-
ches Erscheinen. Sa.Th.

Kulturkreis Wörrstadt e.V.
Programm 2024

-
werusch Theater in die neue Saison. 

-
dertheater „Feuerpferd und Teufels-

Compagnie Marram aus Mainz. Volker 
-
-

-

Ringelnatz, Kurt Tucholsky und vie-

-
tels Theater zwischen die Kirchen von 

Regen haben wir die Möglichkeit in der 
Halle zu spielen.

Führungen erhält man einen guten 

im 19. und 20. Jahrhundert. Die neue 
-

quer durch Europa bevor wir das Ver-
anstaltungsjahr mit einem weiteren 

-
ber kommt das Theater Fiesemadände 
mit dem Stück „Die kleine Hexe“ nach 

Kartenreservierung und weitere Infos 
gibt unter www.kulturkreis-woerrstadt.
de sowie telefonisch unter 06732 

TuS Wörrstadt – Handball
Ergebnisse
Die 1. und 2. Herrenmannschaft haben 
ihr erstes Spiel in diesem Jahr gegen 

knapp mit 31:30 und 23:20 verloren. 
-
-

chenende siegreich. 
Vorschau: -

Änderungen im Vorstand 
des JC Wörrstadt

-
änderungen verbunden. Das betrifft 
aktuell auch den Vorstand des Judo-

und Harald Schweyer haben beschlos-

Ehrenämter (Schatzmeisterin und Vor-
sitz) zu beenden und den Stab an die 
nächste Generation weiterzureichen. 
Im übertragenen Sinne gehen sie so-

-
standes zwar neu aufgeteilt, aber in 

-
samtvorstandes übernimmt die 2. Vor-

Glänzende Sterne der  
Orgelmusik zu Dreikönig 

Meyer die Tradition der heiter besinn-
-

mittag weitergeführt. Unter dem Mot-
to „Und hell erglänzet des Sternes 
Schein“ erklangen vielfältige Stücke 
aus verschiedenen Jahrhunderten im 
Schein der Kerzen des wunderschö-

Jahr wurde das Spiel an der Orgel auf 
-

gen. Das Publikum konnte dadurch die 
Virtuosität des Organisten direkt erle-
ben, eine Idee, die das Konzert umso 
kurzweiliger für die Zuhörer macht. 

-
cke, die teilweise an Kirmesorgel er-
innern. Vom zeitgenössischen Robert 
Jones spielte Peter Meyer Teile der 
Collage aus Orgelminiaturen. Mozarts 
Kirchensonate erfüllt das Motto ‚Hei-

sein sängerisches Talent stellte Pe-

-
gleitete sich dabei auf dem Klavier. 
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Publikums am Ende gab es noch eine 
besondere Zugabe: Die Ouvertüre der 
Oper „Die diebische Elster“ zauberte 
ein Lächeln auf viele Gesichter und die 
Zuhörer gingen erheitert aus diesem 
wunderbaren Konzert.

Sonstiges

Neues kvhs-Programm
Frühling/Sommer 2024 

-
-

len neuen Kursen und Veranstaltungen 
online unter www.vhs-alzey-worms.de.  

Der Weg zum Pflegegrad 
-

leistungen erhalten will, muss einen 

prüft ein Gutachter des Medizinischen 

-
gen. Diese Möglichkeit wurde während 
der Corona-Pandemie erprobt und 
kann seit neustem dauerhaft angewen-
det werden. Erst danach entscheidet 

-
geexpertin der Verbraucherzentrale 
informiert am Mittwoch 17. Januar um 
12.30 Uhr in einer digitalen Mittags-

-
-

kasse. Die Veranstaltung dauert ca.  
30 Minuten. Die Teilnahme ist kosten-
los. Interessierte können sich auf der 
Internetseite der Verbraucherzentrale 
anmelden. Fragen können bereits bei 

-
stellt werden. Für die Teilnahme wer-
den ein Computer bzw. Laptop mit 
Internetzugang und ein Lautsprecher 

oder Microsoft Edge verwendet wer-
den. VZ-RLP

Führerscheinstelle  
geschlossen

mitteilt, ist die Führerscheinstelle am 
Donnerstag, 18. Januar und Freitag, 
19. Januar aufgrund einer Fortbil-
dungsmaßnahme der Mitarbeitenden 
geschlossen und auch telefonisch nicht 

(fuehrerscheinstelle@alzey-worms.
de) vorgetragen und Termine auf der 
Homepage der Kreisverwaltung unter 
www.kreis-alzey-worms.eu online ge-

-
net. Erst ab diesem Zeitpunkt können 

bearbeitet werden. Die Verwaltung bit-
tet hierfür um Verständnis. Si.St.

Landsenioren Rheinhes-
sen laden ein

-

nenbildung Rheinland-Pfalz gibt uns 
-
-

Gewicht im Griff
Schritt für Schritt zum Wohlfühl-
gewicht

-

lassen bei vielen Menschen Fettpols-
ter wachsen und sorgen für schlechte 

allerlei Pillen und Pulver, beworben im 
-
 

10 Schritten, wie günstigeres Ess- und 
-

übt werden kann, um das persönliche 

18. Januar um 17.30 Uhr und dauert 
ca. 90 Minuten. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Interessierte können sich unter 

 
seminare-rlp anmelden. Um teilneh-
men zu können, wird ein Computer mit 
Internetzugang und Lautsprecher be-

-
-

Tage der offenen Tür
am Gymnasium am Römerkastell

Eltern darüber entscheiden, an wel-
cher weiterführenden Schule sie ihr 

-
schule anmelden. Daher laden wir alle 
interessierten Kinder und Eltern herz-

17.30 Uhr sowie am Samstag, 20. Ja-

-
veranstaltung in der Mensa des Gym-

 

Gäste in das Haupthaus in der Jean-

gemeinsam mit ihren Eltern die Mög-
lichkeit, an zwei kleinen Unterrichts-
sequenzen unterschiedlicher Fächer 
teilzunehmen. Danach setzen wir den 
Rundgang in Kleingruppen in das 

in dem unsere Fünft- und Sechstkläss-
ler untergebracht sind. Dort wird es 
zahlreiche Erlebnis- und Mitmachstati-

-

und Kuchen an.
Rückfragen telefonisch unter 06731 

 

auch gerne auf unserer Homepage: 

Letzte-Hilfe-Kurstag
Das Lebensende und Sterben von Zu-

-

-
geleit ist in den letzten Jahrzehnten  
schleichend verlorengegangen. Um 

können Interessierte in einem Tages-
-

henden am Lebensende tun können. 
-

erhalten Denkanstöße und damit die 
Sicherheit, mutig da zu sein und zu 

-
ten und Umsorgen am Lebensende, 
um Linderung von Leiden und Erhalten 
von Lebensqualität. Denn Zuwendung 
ist das, was wir alle am Ende des Le-
bens am meisten brauchen.
Der Hospizverein Dasein bietet am 
Samstag, 20. Januar von 10-16.30 Uhr 

„Letzte-Hilfe-Kurs“ nach dem Konzept 
-

lig an. Ein geringer Unkostenbeitrag für 

zu den Letzte-Hilfe-Kursen und einen 
-

des Hospizvereins Dasein unter www.
hospizverein-dasein.de.

an hospizverein.dasein@gmx.de oder 

Kreiselternausschuss  
der Kitas Alzey-Worms

-
-

darfsplanung“ statt. Hierzu laden ge-
meinsam der Landeselternausschuss 

-

sowie zahlreiche weitere rheinland-
pfälzische Kreis- und Stadtelternaus-

-
-

schaft in Rheinland-Pfalz sind herzlich 
eingeladen und können sich über das 

-

-
-

bestätigung zugesandt. Jl.S.

Führungen im Ruhewald
Rheinhessische Schweiz

-

Sie im Internet unter www.ruhewald- 
 

fuehrungen.html. Individuelle Führun-

Neujahrsempfang 
der FDP Alzey-Worms
Die Freien Demokraten des Kreisver-

-
tag, 21. Januar um 13.30 Uhr zum jähr-

-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Digitales und Verkehr, in Rheinhessen 
willkommen heißen und freut sich auf 

worms.de an. R.Fli.

Freiwillige gesucht 
für Biodiversitätsprojekte  
mit Grundschülern und Familien

-
schutz konkret“ Freiwillige, die Inte-
resse haben, dauerhaft wochentags 

-
schüler und Familien anzubieten. Inte-

um mit verschiedenen Zielgruppen, 
insbesondere Grundschülern und Fa-
milien Projekte anzubieten. Dabei soll 
es vornehmlich um den Schutz von 

-
tionen werden so durchgeführt, dass 
sie direkt an verschiedenen Praxister-
minen mit Gruppen umgesetzt werden 

-
weltaufklärung durchgeführt, dauert  

und 3 Praxiseinsätzen. Mitwirkung bei 
-

ges Engagement sind Voraussetzun-
gen für die Teilnahme an der kosten-

 
 

auen.de erfragt werden. In einem per-
sönlichen Gespräch wird das Projekt 
näher vorgestellt. Ra.Mi.

Baumpflanzung  
auf der Sauwiese

-
-
-

-
gänzt, der durch die Hitze und Tro-
ckenheit der letzten Jahre sehr gelitten 

der mit den Klimaextremen vergleichs-

den Streuobstcharakter der Fläche zu 

Schnell, die sich in der Vergangenheit 
mit viel Engagement für den Erhalt die-
ser Fläche eingesetzt haben. Darüber 

-
ten Jahr verstorbenen aktiven Mitglie-
dern gedacht werden. Versehen mit 
stabilen Stützpfählen, Stammschutz, 

-

-

bei Trockenheit zu wässern. Schließ-
lich soll die Streuobstwiese auch in 
Zukunft Lebensraum für den Steinkauz 

-
arten bieten.
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Jobcenter Alzey-Worms 
informiert 
zu Anträgen auf Bürgergeld

-

-
son von derzeit 502 Euro monatlich auf 

-
 
 

-innen, die sich deshalb überlegen, ob 

-
gende wichtige Hinweise: Vorausset-

ist u.a. die Hilfebedürftigkeit. Das be-
-

kommens- und Vermögensverhältnis-

sowie Kinder im gemeinsamen Haus-
-

-

Kindergeld, Unterhalt oder Mietein-
nahmen sowie die Kontoauszüge der 
letzten drei Monate beigefügt werden. 

-
mögenswerten erforderlich.

bearbeitet werden. Je schneller alle 
erforderlichen Unterlagen vorliegen, 

-
schieden werden. Das Jobcenter bittet 
um Verständnis, dass aufgrund des 

-
-

nungsbeispiele auf der Homepage des 

 

Hier kann selbständig geprüft werden, 
-

Neue Regelung für Gelbe 
Tonne und Gelben Sack 

Tonne und der Gelbe Sack bereits alle 

Der neue Rhythmus ist im neuen Um-
weltkalender anhand der eingezeich-

neten Gelben Tonne erkennbar. Dies 
-

tagen geleert und abgeholt wird. Die 
Vorteile: Mit dem neuen Entsorgungs-

-
künftig mehr Platz in ihrer Gelben Ton-
ne und in der Restmülltonne reduziert 

Mehrkosten. Diese trägt das Duale 
-

nen Konservendosen, Joghurtbecher, 
Getränkekartons und andere Verpa-
ckungen auch lose in die Gelbe Ton-
ne geworfen werden; das erspart den 
Gebrauch von Plastiktüten und schont 

eine richtige Sortierung, d.h. nur Ver-

gehören in die Gelbe Tonne. 

-
-
 

ter: www.kreis-alzey-worms.de. Si.St.

Erste Hilfe Psychologie 
Kostenlose psychologische Beratung 
für Kinder, Jugendliche und Eltern

-
len nach Corona“ des Landes Rhein-

Möglichkeit, kostenfreie, zeitnahe und 

für Eltern, Kinder und Jugendliche zu  
erhalten. Diese Unterstützung ist vom 
1. Januar bis 31. Juli verfügbar.

-

für Familien geführt, insb. bei Kindern 
und Jugendlichen. Symptome wie 

Essverhalten sind nur einige sichtbare 
-

gen im Hintergrund. Eltern berichten 

von den Schwierigkeiten, zeitnah Ter-
mine bei Psychotherapeuten zu erhal-
ten. Um diese Herausforderungen an-
zugehen, bietet das Programm „Erste 
Hilfe Psychologie“ bis zu 5 kostenfreie 

Daten werden nicht an Dritte weiterge-

geben. Familien können unkompliziert 
Fragen klären, Unterstützung für ihre 

-
ven sowie Ideen gewinnen. Ziel ist es, 
Erleichterung, Mut und Zuversicht zu 
vermitteln sowie weitere fachliche Un-
terstützungsmöglichkeiten zu planen.
Heike Kunkel (M.Sc. Psychologie) 

anfragenschillerhain@evh-pfalz.de zur 

wird „Erste Hilfe Psychologie“ emp-
fohlen. „Erste Hilfe Psychologie“ wird 
durch Mittel des Landes Rheinland-

Jahresabschlussfeier 2023
des MSC-Alzey 

-
schlussfeier. Der 1. Vorsitzende Uwe 
Ramb begrüßte die zahlreich erschie-
nenen Mitglieder sowie die anwesen-
den Ehrengäste und Sponsoren. Ohne 
die Helfer wären die Veranstaltungen 

-
gelaufenen Saison 2023 und gab eine 
Vorschau auf das kommende Jahr 

Geehrt wurden mit der Sportnadel 

-

10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit und 

Gold ausgezeichnet und Sandra Gräf 
die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit 

noch Jubilare für ihre runden Geburts-
tage geehrt.
Mit Spannung erwartet wurde die Ver-
gabe der Clubmeisterschafts-Pokale, 

Team überreichen durfte. In der Sparte 
Kart Slalom belegte Julian John Platz 3,  
Vize-Meister wurde Paul Detzner, Sie-
ger und damit wiederholt Clubmeister 

Clubmeister in der Kart-Rundstrecke 

Sparte Motorrad ging der 3. Platz an 
Janek Pracht, Zweiter wurde Michael 

Pracht und Clubmeister wurde Lars 

-

-

den Rallyefahrern ging der 3. Platz an 
Oliver Selmikeit, den 2. Platz belegte 

belegte Oliver Selmikeit den 2. Platz, 

Ramb sich bei den anwesenden Mit-

Wochenzeitung mit den öffentlichen Bekannt ma-
chungen -

-
heim, Partenheim, Saulheim, Schornsheim, Spiesheim, 

Auflage 14.251
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Herzlich willkommen beim Oppenheimer Druckhaus
Erfahren Sie die neuesten Infos aus Ihren Verbandsgemeinden

Unser aktueller Internetauftritt – mit Vorlesefunktion
www.oppenheimer-druckhaus.de

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen

Außerhalb der Öffnungszeiten 
nach vorheriger telefonischer  

Vereinbarung.

Oppenheimer Druckhaus GmbH
Ober-Saulheimer Straße 5
55286 Wörrstadt

®honored clipdealer
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Telefon 06732 93818-0 · Fax 06732 93818-20 · Kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de
Ihre E-Mail kann nur bearbeitet werden mit Ihrer vollständigen Adresse/Telefon und Ihrer Bankverbindung.

SCHICKEN SIE IHRE KLEINANZEIGE PER E-MAIL !

Wichtige Information für Inserenten zu Pflichtangaben in Immobilienanzeigen
Seit 1. Mai 2014 ist eine Neufassung der Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft getreten. Darin sind unter anderem Regelungen über Pflichtangaben in Immobilienanzeigen enthalten.
Die inhaltlichen Vorgaben nach § 16 a richten sich ausschließlich an Inserenten. Danach müssen Verkäufer, Vermieter, Verpächter oder Leasinggeber einer Immobilie sicherstellen, 
dass die Pflichtangaben zum Energieausweis in der Immobilienanzeige enthalten sind, sofern ein solcher vorhanden ist.

Ab 1. Mai 2015 erfüllt die Nichtbeachtung den Strafbestand einer Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Das Nachrichtenblatt trifft keine inhaltliche Prüfpflicht der Inserate! 

Abkürzungsmöglichkeiten von Pflichtangaben im Anzeigentext: 

Die Verwendung der vorgeschlagenen Abkürzungen erfolgt auf eigene Gefahr, der Verlag übernimmt keine Gewähr. Die EnEV 2014 lässt Abkürzungen 
grundsätzlich zu. Allerdings ist bis heute kein offizielles Abkürzungsverzeichnis seitens des zuständigen Bundesministeriums bekannt.

1. Die Art des Energieausweises (EA)
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 1 EnEV)
 - Energiebedarfsausweis: EA-B
 - Energieverbrauchsausweis: EA-V

2.  Der Energiebedarfs-oder Energieverbrauchswert aus 
der Skala 
  des Energieausweises in kWh/(m²a) (§16a   

Abs.1 
Nr. 2 EnEV), 
zu Beispiel  215,20 kWh        

3.  Der wesentliche Energieträger (Heizung:Hzg.)
 (§16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)
 - Koks, Braunkohle, Steinkohle: Hzg. Ko
 - Heizöl: Hzg. Öl
 - Erdgas, Flüssiggas: Hzg. Gas
 - Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: Hzg. FW
 - Brennhols, Holzpellets, Holzhackschnitzel: Hzg. Hz
 -  Elektrischer Energie (auch Wärmepumpe), 

Strommix: Hzg. E

4. Baujahr des Wohngebäudes
 (§16a Abs.1 Nr. 4EnEV), zum Beispiel Bj 1998
5.   Energieeffiziensklasse (EEK) des Wohngebäudes 

bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energieausweisen 
(§16a Abs.1 Nr.5 EnEV)

 A+ bis H, zum Beispiel: EEK B

Annahmeschluss ist Montag, 12.00 Uhr
außer bei geändertem Annahmeschluss vor Feiertagen! 

Private Kleinanzeigen 
nur für private Anbieter und Käufer (*siehe unten)

Ihre private

Kleinanzeige
Gewerbliche Kleinanzeigen 

Ober-Saulheimer Straße 5 · 55286 Wörrstadt

kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de
Anzeigenannahme Tel.: 06732 93818-0
 Fax: 06732 93818-20

Geöffnet: Mo., Di., Do., Fr. 8.00 - 15.00 Uhr. Mi. geschlossen.

Angebote und Gesuche  (PK 1)
von Neu- und Gebrauchtartikeln aller Art in haushaltsüblichen Mengen. 
Tiere gesucht oder zu verschenken,

bis 20 Worte 7,10 €,
jedes weitere Wort 0,57 € inkl. MwSt.

Angebote und Gesuche (PK 2)
in den Bereichen Kfz, Immobiliengesuche, Stellenmarkt,
Bekanntschaftswünsche, Dienstleistungen,

bis 20 Worte 10,90 €,
jedes weitere Wort 0,57 € inkl. MwSt.

Miet-/Kaufangebote  (PK 3)
Häuser, Wohnungen, Ferienwohnungen, Garagen, 
Gärten, Ackerland und Weinberge,

bis 20 Worte 15,- €,
jedes weitere Wort 0,57 € inkl. MwSt.

Aufpreis Foto: 2,00 € inkl. MwSt.

Chiffre-Gebühr:  7,00 € inkl. MwSt.

Gartenmöbelgarnitur 
6  verstellbare Hochlehner plus 
Auflagen in rot, Tisch mit Loch und 
Halterung für Sonnenschirm, 
Eukalyptusholz geölt. Ein echter 
Hingucker! Sehr gepflegt, 4 Jahre in 
Gebrauch. Wegen Umzug günstig zu 
verkaufen.

06733 XXXXXX
0171 XXXXXXX

Der Betrag soll abgebucht werden   Barzahlung

Bank

IBAN

Name/Vorname:

Straße:  PLZ/Ort:

Datum: Tel.: Unterschrift:

auch mit Foto
ab 9,10 €

  ohne Foto 
ab 7,10 €

Ihre Anzeige erscheint in allen Haushalten der 
Verbandsgemeinde Wörrstadt, Nieder-Olm und Alzey-Land

Gesamtauflage über 41.800 Exemplare

Bitte um Veröffentlichung 
am Donnerstag, den

Betrag:

inkl. 19 % MwSt.  Wird von der Annahme eingetragen.

Günstig zu verkaufen
Kühlschrank, Damenfahrrad,
Minibackofen, Campingzelt für
6. Pers., Kühlbox, Gasgrill, kl.
Campingtisch, 2 Campingstühle.

0171 XXXXXXX

M
uste

r
Angebote und Gesuche
in allen Bereichen z.B.: Kfz, Immobilien, Stellenmarkt, 
Dienst leistungen, Bekanntschaftswünsche, Kursangebote, 
Landwirtschaft, Verkauf,

bis 20 Worte 37,60 €,
jedes weitere Wort 1,15 € plus MwSt.

Chiffre-Gebühr:      7,00 € plus MwSt.

*  Private Gelegenheitsanzeigen sind Inserate von Privatpersonen, die bei Erfolg ihren Zweck erfüllt haben. Wiederholungsanzeigen mit ständiger Werbung, d.h. für zum Wiederverkauf hergestellter Waren oder gewerbliche Dienstleistungen aller Art sind 
keine privaten Gelegenheitsanzeigen und deshalb als private Kleinanzeigen unzulässig. Inserate, die keinen Gelegenheitscharakter haben, sondern das Ziel eines kommerziellen Handelns verfolgen, eine Dienstleistung bewerben oder eine Arbeitsstelle in 
einem Gewerbebetrieb anbieten, sind gewerbliche Anzeigen. Es ist unerheblich, ob das Gewerbe angemeldet ist oder nicht.
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Zur korrekten Bearbeitung Ihrer Aufträge benötigen wir immer Ihre vollständige Anschrift und Bankverbindung ! Außer bei Barzahlung. 
Ohne diese Angaben können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten!

Der Zusatz „(gew.)” hinter einer Telefonnummer weist darauf hin, dass es sich 
hier um die Anzeige eines Gewerbetreibenden handelt.

Chiffre-Annoncen
Wie antworte ich auf eine Chiffre-Annonce? Die Chiffre-Nr. finden Sie in der Klammer am Ende der Annonce.  

Senden Sie Ihr Schreiben an: Oppenheimer Druckhaus GmbH, Chiffre- Nr. ...,  
Ober-Saulheimer Straße 5, 55286 Wörrstadt. Wir leiten Ihre Briefe weiter.

IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985 

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von  

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und  

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de 

Erfolgreiche Nachhilfe in
allen Klassen und Fächern
Wir bieten kompetenten, effektiven und
zuverlässigen Unterricht, Vorbereitung auf
Prüfungen und Klassenarbeiten sowie
Vermittlung von Lerntechniken.
Lerncenter Wörrstadt

  06732-5062 (gew.)

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160 www.wm-aw.de (gew.)

Junge Familie mit Kind
sucht Haus mit Garten zum Kauf in
Stadecken-Elsheim oder Schwabenheim.

 0151 17483424 oder
haus.stadecken@gmx.de

Immobilien-Wertgutachten
von zertifiziertem Sachverständigen (TAS),
für z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Pariser Str.28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Kundendienst - Verkauf -
Elektro
Elektro-Hausgeräte, Installationen
Fernseh-, Hifi-, Sat- und Kabelempfang
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

  06732 1426 (gew.)

Lagerraum St.-Elsheim
trocken, abschließbar, zu vermieten.

 0160 5458958 (gew.)

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung,
uvm.  0162 4019052 (gew.)Kinderzimmer neuwertig

aus Musterhaus. Qualitätsmarke PAIDI in
Weiß/Birke: Kleiderschrank 95x199 cm,
Bett 90x200 cm, Nachtkonsole, Kommode
96x91 cm, Schreibtisch 96x91 cm, Dreh-
stuhl, Casa Nova Kinderteppich
120x170 cm, KP 3.000,- € (Rg vorhanden)
VK 830,- €. Lieferung möglich. Info und Bil-
der unter  0178 1831622

Karosserie & Lack
Jürgen Felz
Wir kümmern uns um alles. In unserer
neuen Sandstrahlkabine übernehmen wir
schnell und zuverlässig Ihre Sandstrahlar-
beiten von PKW und Zweiradteilen bis zu
1 Meter. Wörrstadt   06732-961924
(gew.)

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

Kaltlager zu vermieten
ca. 80 m² + ca. 80 m² Keller, Strom-/Was-
seranschluss, 270,- € inkl. NK.

 0177 8938524

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Garten zum Kauf gesucht
Ein Liebhaber der Natur sucht
großes Gartengrundstück ab 1.500 m², ger-
ne auch größer, zu einem Budget von
8.000,- €. Erreichbar unter

 01573 1611252

Suche Garten zum Kauf
Familie sucht Gartengrundstück, Wald-
stück, Obstwiese jeder Größe zum Kauf
bis max. bis 5.000,- €.  0178 3613359

Suche Reinigungskraft
für Privathaushalt in Gau-Odernheim auf
Minijob-Basis. 2x wöchentlich je 2-3 Stun-
den.  06733 2059754

Moderne 2-Zi.-Whg. Sulzheim
(neuwertig), barrierefreie helle EG-Woh-
nung, hochwertige Ausstattung, Abstell-
raum, TL-Bad, 30 m² Terrasse, moderne
EBK mit Theke, Einbaukleiderschrank,
Fahrstuhl/ Kellerraum, Pkw-Stellplatz ab
01.04.2024 (evtl. früher) zu vermieten,
Mietpreis VB + NK + KT.  0178 1831622

Putzperle hat noch Termine
frei und sucht in Wörrstadt und Umgebung
auf Minijob-Basis.  06732 2729226

2 ZKB
70 m² mit Stellplatz, KM 650,- € + NK + KT
in Alzey-Dautenheim.

 06731 6382

Dienheim Reihenendhaus
4 Zi.+ Studio + Loggia, (Sicht auf Weinber-
ge), Bj. 2004, Wfl. 116 m², Keller, G-WC,
Garten, 2 Kfz-Stellplätze, 480.000,- € (Pri-
vatverkauf), .  0176 76296885

24-Std.-Pflegekraft
sucht eine neue Stelle. Weitere Infos unter

 0152 07831434

Alltagsbegleiterin mit Herz
und Erfahrung auch mit Demenz bietet Ih-
nen oder Ihren Angehörigen Unterstüt-
zung. Ich erledige Botengänge, fahre Sie
zum Einkaufen, Ärzten und kleinen Ausflü-
gen. Biete Begleitung bei Spaziergängen
und Gesellschaft zum Reden, Vorlesen
und Spielen und auf Wunsch koche ich ger-
ne für Sie. (Minijob-Basis). Ich freue mich
schon auf unser Erstgespräch.

 06731 948868

Putzhilfe nach O-Flörsheim
gesucht. 2 1/2 Std. wöchentlich.

 06735 1282

Suche Gartenarbeit
Hecken und Bäume schneiden oder Maler-
arbeiten, wenden Sie sich vertrauensvoll
an mich.  0162 9195508

Dachdecker
sucht Arbeit. Alles rund ums Dach, Rinne,
Kamin, Flachdach.  0152 17286684

Haushaltshilfe gesucht
deutschsprachig für Rentnerehepaar in
Armsheim für 3-4 Std. pro Woche,
15€/Std.  0160 2336053

Fahrer (m/w/d) in Vollzeit ab
01.02.2024 gesucht:
Führerschein Kl. BE oder Kl. 3 für Fahrten
(Transporter mit Autohänger), Botengän-
ge, Lagerarbeiten, Zulassungsdienste, drin-
gend gesucht! Bewerbung/ Auskunft:
Auto und Reifen Center OHL, Gau-Bi-
ckelheim, info@arc-ohl.de /
www.arc-ohl.de   06701 911115 oder

  0178 1831622 (gew.)

Computerprobleme?
Erfahrener Techniker bietet Beratung und
Hilfe bei Problemen mit Computer, Internet
oder Telefon.   0172 6111445 (gew.)

Suche Ackerland & Weinberge
in VG Alzey, VG Wörrstadt, VG Nierstein-
Oppenheim, VG Nieder-Olm zum Kaufen
oder Pachten.  0157 56993451

Tankstellenmitarbeiter
(m/w/d) Mini-Job
 ab sofort gesucht.

 06732 2737673 (gew.)
oil-schornsheim@web.de

Musikunterricht in
Framersheim
Musikschule Easy Play Fachschule für
Klavier, Keyboard, Gitarre, E-Bass, tägl.
ab 14:30 Uhr.   06733 409 oder

  0176 47122851 (gew.)

Klavier zu verschenken
Nähe Infos  06732 3570

Gutsschänke Blodt in
Essenheim sucht:
Küchenkraft Do + Fr ab 16 Uhr,
Putzkraft Fr + Sa vormittags.

 06136 89199 (gew.) ab 14 Uhr

Suche Lagerraum
ca. 20 m² zum Abstellen von Umzugskar-
tons.  0176 95160499

Yin Yoga - ab Freitag, 19.01.
Atmen, Entspannen, Loslassen,
6 Einheiten, vormittags (10:30 Uhr) und
abends (18:30 Uhr)
www.zendo-rheinhessen.de
Praxis H. Klein, Wörrstadt

  06732 9321062 (gew.)

Regelmäßige Nachhilfe
daheim in Französisch, Mathematik, Eng-
lisch, Latein von Student (Doktorand).

 0178 2317626

2 ZKBB gesucht
ca. 60 m², von alleinstehender Rentnerin,
NR, keine Haustiere.  0176 52536244

Winzer mit Erfahrung
sucht Nebenjob im Weinberg. Schneiden,
rausziehen, biegen.  0176 81099280

Schöner Single-Treff
mit Freundeskreis, 50 +, Samstag, der
13.01.2024 ab 19 Uhr Kennenlernen in ge-
selliger Runde in Stadecken-Elsheim.
Neue Teilnehmer willkommen.

 01515 9414768

Putzhilfe gesucht
für 1-Personen-Haushalt (3 Zimmer) in
Wörrstadt.  0152 02056269

Lagerraum Offenheim
100 m², befahrbar, trocken, frostfrei mit ei-
ner Höhe von 3,30 m.  0172 8797884

Beamter sucht 2-3 ZKB
vorzugsweise Zornheim oder Nieder-Olm,
Mietwohnung ab 55 m², bis ca. 1.000,- €
warm, für 2 Personen.  0163 1597042

Farb Forum Wörrstadt
Parkplätze im Hof
Wir bieten Beratung, Farben, Tapeten, Bo-
den, Werkzeuge, Deko, Geschenkartikel,
Korktaschen, Geschirr, Kaffee der Mainzer
Kaffeemanufaktur  06732 964391 (gew.)

Fitness für Körper,
Geist und Seele
Workshop für mehr Lebensqualität
Infoabend: Mittwoch, 17.01.2024
um 18:30 Uhr
www.naturheilpraxis-grevenstein-
probst.de

 06136 997851 (gew.) (Anmeldung)

Haushaltshilfe/ Putzkraft
(m/w/d) langfristig gesucht!
Erfahrung in Hotellerie/ Pension wün-
schenswert. Voll-/ Teilzeitanstellung (Std./
Lohn 19,- €). Tatkräftig, ordnungsliebend,
zuverlässig, Führerschein zwingend erfor-
derlich, Dienstwagen möglich (auch zur pri-
vaten Nutzung), deutschsprachig. Bewer-
bung unter:
Auto u. Reifen Center Ohl, Gau-Bickel-
heim, info@arc-ohl.de

  0178 1831622   06701 911115
(gew.)

Suche 3 ZKB
für 2 Personen zum 1.4.2024 oder später
in Gau-Odernheim und Umgebung, auch
gerne Richtung Eich/Hamm für ca. 900,- €
warm.  0176 43366525

Reinigungskraft gesucht
deutschsprachig nach Schornsheim, 3 Std.
wöchentlich auf Minijob-Basis.

 06732 1732

Suche für meinen Hund
(Senior, ruhig, ausgeglichen) gegen Bezah-
lung Hundebetreuung, verbunden mit klei-
nen Gassigängen.  06732 64320 oder
0157 58095603

Haus, Hof oder Wohnung
auf Rentnenbasis - Erbpacht oder Kauf
von privat gesucht, auch mit seriöser Be-
treuungsübernahme machbar.

 06133 59398

Haus zu verkaufen
von privat, Sörgenloch, Bj. 1965, 2-Fam.-
Haus, Energieausweis, 271 m² Grundfl.,
Wohnfl. 180 m², Scheune 156 m², Gewöl-
bekeller, Hof, 260.000,- €. 0157 55673981

Traditionelles Schlachtfest
Landgrafenhof Saulheim
Traditionelles Schlachtfest auf dem Land-
grafenhof 02.02. + 03.02.2024 jeweils ab
18:30 Uhr. Weitere Infos unter
www.weingut-landgrafenhof.de, Reservie-
rungen ab sofort möglich per Mail an:
info@weingut-landgrafenhof.de oder unter

  06732 962035 (gew.)
Weingut Landgrafenhof, Außerhalb 8,
55291 Saulheim

1 Bett in gutem Zustand
inkl. Lattenrost und Matratze,
1,40 x 2,00 m zu verschenken.

 0176 85996417

Heu Rund- und Quaderballen
zu verkaufen. Preis auf Anfrage. Anliefe-
rung möglich.  06756-1374 (gew.)
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Stellenmarkt

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine

• Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in Vollzeit

    

In der Ortsgemeinde Sörgenloch sind 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stellen zu besetzen:

Reinigungskräfte (m/w/d)
Kita Selztal Abenteurer

Nähere Angaben zum Stellenangebot mit 
Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen 
finden Sie unter: 
https://t1p.de/stellenvgno

In der Stadt Nieder-Olm ist für die Kita 
Weinbergwichtel folgende Stelle zu besetzen:

Reinigungskraft (m/w/d)

Nähere Angaben zum Stellenangebot mit 
Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen 
finden Sie unter: 
https://t1p.de/stellenvgno

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stelle zu besetzen:

Grundsatzsachbearbeitung Kassenleitung (m/w/d) 

Nähere Angaben zum Stellenangebot mit 
Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen 
finden Sie unter: 
https://t1p.de/stellenvgno

Praxis für Allgemeinmedizin Joaquin Loo Lao 
Wilhelm-Leuschner-Str. 24 - 55237 Flonheim -  06734 8484

Gerne auch Wiedereinsteiger oder Berufsanfänger.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Hausarztpraxis sucht ab sofort

ein/e MFA (m/w/d) für 20 Std/Woche

Trockene Räume im Handumdrehen
bei Wasserschäden, Vermeidung von Schimmel  
und Geruch, Bau- und Estrichtrocknung sowie  
mobile Heizungen von 3 – 250 kW

 0 6 1 3 6  7 6 6 5 5 3 3
info@techno-2000.com

Tel. 06731 9977760

rika_pp_uhlmann_anzeige2023_rika.indd   113.03.2023   10:18:51

Hans Jürgen Deuster

Maler-, Tapezier- und
Stuckateurarbeiten, 

Kalk- und Lehmputz, 
Bodenbeläge uvm.

www.malermeister-deuster.de
Stadecken-Elsheim 06136 925453

Kfz-Reparaturen aller Fabrikate und…  
n  Getriebespülung  
n  Inspektionen
n  Glasservice  
n  TÜV, AU täglich

Fahrzeugtechnik Kargel · Meisterbetrieb · 55270 Klein-Winternheim
Raiffeisenstr. 14 (ehemals Kilicaslan) 06136 89666 · www.kfz-kargel.de

 n  Allrad-Leistungsprüfstand  
            incl. Chiptuning
 n  Motoren-Instandsetzung
NEU n  Reifeneinlagerung

Werkstattgeprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie
Rachid El Ouazi · Marie-Curie-Ring 25  · D-55291 Saulheim (im Gewerbepark)

0172 6690283  ·  rachid.cars@web.de

Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

Rheingrafenstraße 32  ·  55286 Wörrstadt
06 732 / 27 29 176

info@elektrotechnik-immerheiser.de

VOLLER 
ENERGIE

   Photovoltaik
   Ladelösungen
   Elektroinstallation
   Kundendienst
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Events & 
Kulinarisches

aus der Region!

LEBERKNÖDEL-
Paket6,00€

zusammen

AKTION

ZUSAMMEN 1.300 g

6 Leberknödel 
vorgegart (800g)

500 g Sauerkraut

5,48€
1,0 kg nur

Großmutters 
Schweinebraten

vom mageren Schweinebug

Diese Woche im SB-Bereich erhältlich

Diese Woche im SB und an der Theke erhältlichSpar-Kombi der WocheSpar-Kombi der Woche

SB
REGAL

0,58€
100g nur

Hausmacher 
Leber- & Blut-
wurst

SB
REGAL

Se
rv

ier
vo

rs
ch

lag

vom 08.01. bis
13.01.2024

Alle 
Angebote gültig 

SPARENSPARENSPAREN
SPARENSPARENSPAREN

SPAR
ENSPAR
EN

SPAR
EN

0,48€
100g nur

FLEISCH-
SALAT
XXL

SB
REGAL

2,28€
1,0 kg nur Bratkartoffeln

gegarte Kartoffelscheiben  
mit Katenspeck

SB
REGAL

1,98€
400g nur BBQ-RostbratwurstSB

REGAL

1,06
Portion nur

EURO

Paprikagulasch

-küchenfertig-
vom Schweineschinken

6.80 €
1,0kg

NUR AN UNSERER 
FRISCHETHEKE

SB
REGAL

Neunröhrenplatz 2
55286 Wörrstadt

Tel.: 06732 9628478
Handy: 0152 3951 6362

Di, Mi, Do, Fr, So 11-14.30 Uhr 
und 17-21 Uhr, Sa 17-21 Uhr

Montag Ruhetag

               bebvietwoerrstadt
www.bepvietwoerrstadt.de

Herzlich will komm en!

VIETNAMESISCHE KÜCHE
SUSHI BAR

Switchel: 
Erfrischend mit Ingwer und Zitrone

Zutaten für zwei Gläser: 
50 g Ingwer, frisch, in dünne Schei-
ben geschnitten, 500 ml natürliches 
Mineralwasser, 2 Bio-Zitronen, ge-
waschen, 100 g Honig, 50 ml Ap-
felessig, Eiswürfel aus natürlichem 
Mineralwasser

Zubereitung
Ingwer, bis auf zwei Scheiben, mit 
etwas Mineralwasser für drei Mi-
nuten köcheln. Schale einer Zit-
rone zu Zesten abziehen und zum 
Ingwer geben. Zitronen halbieren, 
zwei Scheiben für die Dekoration 
abschneiden, den Rest pressen. Zi-
tronensaft, Honig, Apfelessig zum 
Zitronen-Ingwersud geben und ver-
rühren. Eiswürfel und den Switchel 
auf zwei Gläser verteilen, mit Mi-
neralwasser aufgießen. Mit Ingwer 
und Zitronen dekorieren.

Extra-Tipp: In Deutschland gibt es 
über 500 Mineralwässer. Jedes 
weist eine eigene Zusammenset-
zung und einen individuellen Ge-
schmack auf - abhängig von der Re-
gion, aus der es stammt. Die Mine-
ralbrunnen unternehmen viel, um 
Emissionen weiter zu reduzieren: 
Bis spätestens 2030 wollen 
sie klimaneutral wirtschaften. 
Zugleich sind sie Vorreiter mit 
ihren vorbildlichen Mehrweg- und 
Kreislaufsystemen. 

Weitere Rezeptideen: 
www.mineralwasser.com

Foto: djd-k/IDM/foodboom
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Alzey • Gau-Odernheim • Wöllstein • Nierstein • Wörrstadt

  06731 2564

Vertrauen Sie unserer Erfahrung  
und Kompetenz!

  06732 4503
Wir sind umgezogen: 

Pariser Straße 87
55286 Wörrstadt

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann, ist eine Gnade

Wir nehmen Abschied von meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante, Frau

Klara Elisabeth Schröder
geb. Bittmann

* 20. 7.1937 † 27.12.2023

In Liebe und Dankbarkeit

Traueranschrift:     Roman und Heike Schröder
Roman Schröder    Nils und Denise Schröder mit Anna und Nick
Hauptstr. 9     Kai und Julia Schröder mit Ida
55597 Gumbsheim    Gertrude Fabrowsky (Schwester)

und alle Angehörigen

Gumbsheim, Wallertheim 
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag,
dem 19. 1.2024 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Wallertheim statt.

Ich bin nicht weit weg,
nur auf der anderen Seite des Weges. 

Unerwartet und für uns alle unfassbar müssen 
wir Abschied nehmen von

Marc Trautmann
* 01.09.1974        † 05.01.2024

Sabrina Trautmann mit Linda und Lilli
mit allen Angehörigen und Freunden

Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

Schornsheim, im Januar 2024

Was du für uns gewesen, 
das wissen wir allein. 
Hab Dank für deine Liebe, 
du wirst uns unvergessen sein. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem 
lieben Vater, unserem guten Schwiegervater, Bruder und Onkel

* 24.08.1932  † 31.12.2023

In stillem Gedenken

Heidi und Siggi
Kerstin und Thorsten
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, dem 17. Januar 2024 
um 14.00 Uhr von der Friedhofskapelle in Wörrstadt aus statt.
Einen zugedachten letzten Gruß übermittelt das Bestattungsinstitut Sulfrian, Weinrufstr. 16, 
55232 Alzey.

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, 
von vielen Blättern eines, dies eine Blatt, 

man merkt es kaum, denn eines ist ja keines. 
Doch dieses Blatt allein war Teil von

unserem Leben, drum wird dies Blatt allein 
uns immer wieder fehlen.

(Rilke)

Unerwartet und viel zu früh wurdest du aus unserer Mitte gerissen.

Walter Krämer
* 30.09.1939            † 03.01.2024

Im Namen unserer Angehörigen
Gabi, Sabine, Stefan, Christian, Daniel und Anne

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 
Mittwoch, den 17.01.2024 um 10.00 Uhr in der evangelischen Kirche  
in Wörrstadt statt.

Traueranschrift:  
Sabine Müller geb. Krämer, Im Wiesengrund 11, 55286 Sulzheim

®kichigin19 ®eyetronic ®Muanu ®Mühlbauer_adobestock
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Von Mensch
- zu Mensch.

Stütz  Freitag
Bestattungen
55291 Saulheim
� 0 67 32 - 6 15 60

Erd-, Feuer-, Baum- und Seebestattungen
Erledigung aller Formalitäten, Hausbesuche

Bestattungen auf allen Friedhöfen

In Ihren schwersten
Stunden

sind wir für Sie da.

06130 94 40 84 
www.bestattungen-geis.de

Den klaren 
Durchblick behalten.

Transparenz dank einer 
Bestattungsvorsorge.

Aufbruch zur letzten Reise...

Gerd Stoldt
*16.06.1941     † 29.12.2023

Wir sind unendlich traurig.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:

Maria
Thomas und Corinna
Anne und Peter
Christoph und Annie
Timo und Florentine
Norbert und Susanne Stoldt

55288 Schornsheim, Höllenwegstr. 16

 
 

Statt Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende zugunsten des Vereins  
zur Förderung der ambulanten Palliativversorgung Rheinhessen/Pfalz e.V.  
IBAN: DE19 5535 0010 0021 7747 43, Stichwort: Gerd Stoldt

Jochen hat seinen letzten Flug zur Heimreise angetreten.
Als letzte Passagiere begleiten ihn seine Frau, Schwester, Töchter, Schwiegersöhne und Enkel.

Heinz-Joachim Jackel
* 26.09.1942       † 18.12.2023

   
In liebevoller Erinnerung:

Karola
Edeltraut
Silke mit Familie
Wibke mit Familie
Andrea mit Familie
Sandra, Sabrina, Bettina

Die Trauerfeier findet am 12.01.2024 um 13.00 Uhr in der katholischen Kirche Vendersheim 
mit anschließender Urnenbeisetzung statt.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen. 

Aus dem Leben bist Du uns genommen, aber nicht aus unserem Herzen.

Danke

Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer mit uns ver-
bunden fühlten, mit uns Abschied nahmen und die Verstorbene 
auf ihrem letzten Weg begleiteten und die ihre Anteilnahme 
auf so vielfältige Weise in Wort, Schrift und Geldspenden 
zum Ausdruck brachten. Wir danken Herrn Pfarrer Koch für 
die tröstenden Worte und dem Bestattungsinstitut Friedrich, 
Gensingen, für die würdevolle Ausrichtung der Trauerfeier. 
Ganz besonders bedanken wir uns bei der Evangelischen 
Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein, der Praxis Christian Bauer, 
Wallertheim, und der ambulanten Palliativversorgung Rhein-
hessen/Pfalz e.V., Worms.

Matthias und Stephan Ehrenhardt mit Familien
Wörrstadt, im Januar 2024

Annemarie 
Ehrenhardt

* 27.05.1928
 22.11.2023

Jeden Donnerstag kostenlose Online-Vorträge zum  
Thema Vorsorgevollmacht und Pa�entenverfügung. 

Gleich anmelden: gutvorgesorgt.info

2019

Vorsorge ist jetzt wichtiger denn je!
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Danksagung 
Und immer sind da Spuren deines Lebens, 

Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle, 
die an dich erinnern und uns glauben lassen, 

dass du bei uns bist. 

* 2 .0 .19 † .2023

Wir sind sehr dankbar für all die mitfühlenden Worte und die überwältigenden 
Zeichen der Anteilnahme. 

Es ist schön  diese Verbundenheit zu spüren und nicht allein zu sein.

im Namen aller Angehörigen 

In den schweren Stunden des Abschieds von meinem Mann und unserem Vater  

 

haben wir viel Anteilnahme erfahren dürfen. Allen, die seiner gedachten und ihm das 
letzte Geleit gaben, für alle tröstenden Worte und Briefe, für Blumenschmuck und 
Geldspenden danken wir von Herzen. 

Besonderen Dank 
Herrn Pfarrer Bendler für die würdige Trauerfeier, Herrn Hermann Kreis für den 
bewegenden Nachruf, den Schwestern der evangelischen Sozialstation Alzey und 
deren Betreuerteam, dem Praxisteam Herrn Dr. Guckenbiehl / Frau Dr. Gaida sowie 
Herrn Dr. Bernhard für die jahrelange Betreuung, der Palliativstation des 
Klinikums Worms, dem Bestattungsinstitut Brand für die liebevolle 
Unterstützung sowie der Gärtnerei Herbold für den Blumenschmuck. 

Armsheim, im Januar 2024 

Karl-Heinz Mohr 
† 11.11.2023

Herzlichen Dank
für die tröstenden geschriebenen und gesprochenen Worte und allen, die  

sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und Beistand geleistet haben.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Marcus Ahr-Schmuck, Diakon, für die Trauerfeier, dem  

Elfriede Mohr und Familie

Partenheim, im Januar 2024

Volksbund Deutsche Kriegs gräber fürsorge e. V. 

Spendenkonto Commerzbank Kassel:
IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00  -  BIC COBADEFFXXX

Spenden Sie 

Blumen gegen 

das Vergessen!

www.Blumenspenden.de
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Pflege mit Herz und Kompetenz 

Taramed 
Ambulanter Pflegedienst GmbH 
Pariser Straße 92 
55268 Nieder-Olm 
Telefon:  06136 7644051 
Fax:  06136 7644052 
Mobil:  0170 5472421 
www.taramed-pflege.de

 Beratung 
 Betreuung 
 Altenpflege 
 Krankenpflege
 Behandlungspflege 
 Hauswirtschaft
 24 Stunden erreichbar 

Mitglied des bpa - zugelassen von allen Krankenkassen und Pflegekassen

Das neue 
Programm 
ist da!

Online unter: 
www.vhs-alzey-worms.de 

Kreisvolkshochschule
Alzey-Worms

Jetzt!
Anmelden!WOHNGEMEINSCHAFT 

FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ 
& BETREUTES WOHNEN

Jochen Sting  Tel. 0157/80680442  jochensting@t-online.de 
www.schloss-soergenloch.de

Mehr als 
Pflege & 
Wohnen

Bei uns leben ältere Menschen in familiärer Atmosphä-
re zusammen, die zu Hause nicht mehr allein zurecht-
kommen, aber zu rüstig für das Pflegeheim sind. 

Alltagstätigkeiten wie Frühstück machen, Essen  
kochen, Wäsche legen, Einkaufen, spazieren gehen etc. 
werden gemeinsam mit den Mitarbeitern bewältigt, 
die rund um die Uhr im Haus sind. 

Die Leistungsfähigkeit der  
Senioren wird so möglichst  
lange erhalten bleiben.

SCHLOSS SÖRGENLOCH

Herzlichen 
   Glückwunsch

©
 Guz Anna-fotolia.com

Durch unsere langjährige Erfahrung, bieten wir
Ihnen einen kompetenten Service von A-Z

I H R E  P H O T O V O L T A I K E X P E R T E N

EIN FAMILIENUNTERNEHMEN        
AUS N I E D E R - O L M

Eigener Elektromeisterbetrieb
Alles aus einer Hand

info@dav-projekt.de 0 6 1 3 6  4 6 5 8 9  5 0 www.dav-projekt.de

seit 2009

90
Ein herzliches Dankeschön

sage ich allen, die mir zu meinem 

90. Geburtstag
mit Glückwünschen, Geschenken und  

Telefonanrufen viel Freude bereitet haben.

Ein ganz besonderer Dank geht an meine Familie, 

die den morgendlichen Empfang mit zahlreichen 

Gratulanten gestaltet hat.

Katharina Töpel
Partenheim, im Januar 2024 

Möbelrestauration

www.just-restauration.dewww.just-restauration.de

Nachrichtenblatt „aktuell” Nieder-Olm
Nachrichtenblatt Alzey-Land
Nachrichtenblatt Wörrstadt

Karolina Wieland

GEWERBLICHE  
ANZEIGEN

Beratung - Verkauf 

Tel. 06732 93818-11
Fax 06732 93818-20 

k.wieland@oppenheimer-druckhaus.de
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Pariser Straße 34 · 55286 Wörrstadt
Tel. 06732

 Ihr Spezialist für 
Wärmepumpen, Photovoltaik und erneuerbare Energien

sandro Rafael brunk
Hauptstraße 23 a
55286 Wörrstadt

M 0151 68185550
E buero@brunk�elektrotechnik.de

seit 1999
GARDNER
Innenausbaugesellschaft mbH
Hand in Handwerk im Privat- und Objektbereich

Sie haben das Haus, wir bauen es aus!
Alle Gewerke*: 

 ein Ansprechpartner     ein Angebot     eine Abrechnung

Eimsheimer Str. 7 55278 Uelversheim
Tel. 06249 8087727

*Fremdgewerke mit geprüften leistungsstarken Fachbetrieben aus unserer Region

M Ö B E L  +  I N N E N A U S B A U
0171 1463269 · m.barber@michaelbarber.de 

O B J E K T  +  B Ü R O E I N R I C H T U N G 
0170 7927017 · p.sidiropoulos@michaelbarber.de

Fenster · Trockenbau · Türen · Küchen · Böden · Reparaturen

Pfarrgasse 32 · 55268 Nieder-Olm 

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN. 
 

 Nasse Wände? 
 Schimmelpilz? 

Abdichtungstechnik Rüger GmbH
06136 - 9528461

www.isotec.de/rueger

• Fassadenanstrich • Malerarbeiten 
• Altbausanierung • Lackierarbeiten 
• Innen- und Außenputz • Tapezierarbeiten


